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Die Direktion Inneres und Kommunales beim Amt der OÖ Landesregierung hat in der Zeit 
vom 13. November 2017 bis 25. Jänner 2018 durch 2 Prüfer gemäß § 105 Oö. 
Gemeindeordnung 1990 in Verbindung mit § 1 Oö. Gemeindeprüfungsordnung 2008 eine 
Einschau in die Gebarung der Marktgemeinde Frankenmarkt vorgenommen. 
 
Zur Prüfung wurden die Jahre 2014 bis 2016 und der Voranschlag für das Jahr 2017 
herangezogen. 
 
Der Bericht analysiert die Gebarungsabwicklung der Gemeinde und beinhaltet Feststel-
lungen in Hinblick auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, 
der öffentlichen und sozialen Einrichtungen und unterbreitet Vorschläge zur Verbesserung 
des Haushaltsergebnisses. 
 
Die im Bericht kursiv gedruckten Passagen stellen die Empfehlungen der Direktion Inneres 
und Kommunales dar und sind als solche von den zuständigen Organen der Gemeinde 
umzusetzen. 
 
Alle monetären Vorschläge für eine nachhaltige Budgetkonsolidierung sind als „Hinweis zur 
Konsolidierung:“ in diesem Prüfungsbericht aufgenommen worden. Die Gemeinde kann 
aufbauend auf diesen Hinweisen die Konsolidierung ihres Haushaltes zielstrebig verfolgen. 
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Kurzfassung 
 
Wirtschaftliche Situation 
Die Rechnungsabschlüsse der Marktgemeinde Frankenmarkt wiesen im Prüfungszeitraum 
geringe Überschüsse aus. Diese lagen in den Jahren 2014 bis 2016 bei insgesamt rund 
26.500 Euro. Im Prüfungszeitraum konnten zur Finanzierung außerordentlicher Vorhaben 
insgesamt rund 913.700 Euro an zweckgebundenen bzw. reinen Zuführungsbeträgen zur 
Verfügung gestellt werden. Angemerkt wird, dass in diesem Zeitraum insgesamt rund 
117.100 Euro an zweckgebundenen Einnahmen zweckwidrig als Verstärkungsmittel im 
ordentlichen Haushalt belassen wurden. 
 
Auch wenn jährlich hohe Zuführungsbeträge geleistet werden können, wird die Haushalts-
situation im außerordentlichen Haushalt als angespannt beurteilt. Die Ausfinanzierung des 
Fehlbetrages im außerordentlichen Haushalt (Stand Dezember 2017) in Höhe von rund 
2.983.000 Euro stellt eine große Herausforderung dar, welche sich zu einem Drittel aus 
Kostenerhöhungen für diverse Projekte (Neue Mittelschule, Kindergarten sowie Neubau 
TSV-Kabinengebäude) zusammensetzt. Hauptursache für den hohen Finanzbedarf im 
außerordentlichen Haushalt war die enorme Investitionstätigkeit der letzten Jahre, wobei 
großteils die Anteilsbeträge der Gemeinde nicht erbracht werden konnten. 
 
Oberste Priorität der Gemeindeverantwortlichen muss künftig neben der Erzielung von 
ausgeglichenen Haushaltsergebnissen die Ausfinanzierung dieses enormen Fehlbetrages 
sein. Zur nachhaltigen Verbesserung der Finanzsituation werden Ausgabeneinsparungen in 
allen Bereichen gefordert. Die Gemeinde hat auch ihre bestehenden Gemeindeeinrichtungen 
stets auf Einsparungsmöglichkeiten zu durchleuchten. Einnahmemöglichkeiten, die sich der 
Gemeinde bieten, sind ungeschmälert zu lukrieren. 
 
Fremdfinanzierungen 
Die Belastung aus den Darlehensverbindlichkeiten (Zinsen und Tilgungen) betrug im 
Finanzjahr 2016 rund 863.200 Euro. Im Rahmen der Wasser- und Kanalbauten erhielt die 
Gemeinde im gleichen Zeitraum Annuitätenzuschüsse von rund 103.700 Euro, sodass eine 
Gesamtnettobelastung von gesamt rund 759.500 Euro bzw. 7,08 % (gemessen an den 
ordentlichen Jahreseinnahmen) verblieb. Dies muss als ein hoher Anteil bewertet werden, 
weshalb auch im Hinblick auf die angespannte finanzielle Lage eine Neuverschuldung oder 
weitere Leasingverpflichtungen unbedingt zu vermeiden sind. 
 
Bei den durchgeführten Darlehensausschreibungen ist aufgefallen, dass nicht immer der 
Billigstbieter den Zuschlag erhielt. Künftig sind auch in diesem Bereich die Vergaberichtlinien 
zu beachten. Die Zinsenbelastung durch den Kassenkredit kann als hoch angesehen 
werden. Hauptursache dafür war, dass für bereits abgewickelte Vorhaben des 
außerordentlichen Haushalts, die vorgesehenen Anteilsbeträge teilweise nicht aufgebracht 
werden konnten. Künftig ist das Hauptaugenmerk auf die Ausfinanzierung der bereits 
abgewickelten Vorhaben zu richten. Durch die Umsetzung der im Bericht vorgeschlagenen 
Konsolidierungshinweise und die Reduzierung der Ausgaben für Instandhaltungen und 
Instandsetzungen im ordentlichen Haushalt könnten höhere Zuführungsbeträge zur 
Ausfinanzierung der bestehenden Altlasten aufgebracht werden. Eine Bereinigung der 
Fehlbeträge des außerordentlichen Haushaltes erscheint auf Grund der Finanzkraft 
innerhalb der nächsten 5 Jahre möglich. 
 
Bezüglich der bestehenden Haftungsverpflichtungen gegenüber einem Kreditinstitut hat die 
Gemeinde die rechtliche Situation abzuklären. 
 
Personal 
Gemessen an den ordentlichen Gesamteinnahmen liegt der Personalaufwand in der 
Marktgemeinde Frankenmarkt zwischen 12,30 % und 12,80 %. Bei der Gemeinde waren im 
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Jahr 2016 insgesamt 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA) mit 25,41 Personaleinheiten 
(PE) beschäftigt. Anzumerken ist, dass der Kindergarten von einem privaten Rechtsträger 
geführt wird und somit in diesem Bereich kein gemeindeeigenes Personal eingesetzt ist. 
 
Der Personalstand im Bereich des Bauhofes zeigt mit 6 Mitarbeitern im Vergleich zu anderen 
Gemeinden Einsparpotential, insbesondere deshalb, da der Winterdienst inklusive der 
Schneestangen- und Schneegittersetzung sowie das Böschungsmähen bereits an private 
Anbieter ausgelagert sind. Durch die rege Bautätigkeit in den vergangen Jahren waren die 
Mitarbeiter auch häufig bei Projekten des außerordentlichen Haushaltes eingesetzt, deren 
Realisierung nun abgeschlossen ist. Bei personellen Veränderungen sollte, nach kritischer 
Betrachtung des derzeitigen Leistungsspektrums, eine Reduzierung um eine PE erfolgen. 
Das künftige Einsparpotential ist mit rund 40.000 Euro zu bewerten. 
 
 
Öffentliche Einrichtungen 
Wasserversorgung 
Im Bereich der Wasserversorgung verzeichnete die Marktgemeinde Frankenmarkt im Jahr 
2014 einen Abgang in Höhe von rund 14.700 Euro. Die Haushaltsjahre 2015 und 2016 
schlossen mit Überschüssen ab. Der Nachtragsvoranschlag geht für das Haushaltsjahr 2017 
wieder von einem Abgang in Höhe von 126.400 Euro aus. 
 
Die starke Volatilität der Betriebsergebnisse lag an den hohen Ausgaben für 
Instandhaltungen, die sich zwischen rund 80.200 Euro und rund 125.200 Euro bewegten. Im 
Hinblick auf die Betriebsgebarung wird die Gemeinde auf die Bestimmung des 
Finanzausgleichgesetzes 2017 hingewiesen. Demnach ist die Gemeinde ermächtigt, 
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen bis zu einem Ausmaß des 
doppelten Jahreserfordernisses vorzuschreiben. Jedenfalls ist der Betrieb der 
Wasserversorgung ausgabendeckend zu führen. 
 
Herstellung der Hausanschlussleitungen 
Die derzeit gültige Wasserleitungsordnung für die gemeindeeigene Wasserversorgungs-
anlage wurde im November 2017 vom Gemeinderat beschlossen. Im § 4 Abs. 2 ist nunmehr 
die Kostentragung der Anschlussleitung durch den Objekteigentümer geregelt. Die rechtliche 
Grundlage bildet § 5 Oö. Wasserversorgungsgesetz 2015, wonach die Veranlassung der 
Herstellung des Anschlusses an die öffentliche Versorgungsleitung bzw. auch die 
Übernahme der Kosten der Herstellung dem Eigentümer des anschlusspflichtigen Objektes 
obliegt. 
 
Abwasserbeseitigung 
Die Betriebsergebnisse im Bereich der Abwasserbeseitigung unterlagen einer starken 
Schwankung. Der Hauptgrund dafür waren die hohen Instandhaltungsausgaben. Nur das 
Haushaltsjahr 2015 schloss mit einem Überschuss in Höhe von rund 49.000 Euro ab. 
Angemerkt wird, dass zweckgebundene Einnahmen aus Aufschließungs- und Interessenten-
beiträgen zur Rückzahlung von bestehenden Darlehen verwendet werden können, sofern sie 
nicht zur Bedeckung von Investitionen benötigt werden. Künftig ist eine Ausgabendeckung 
zu gewährleisten. 
 
Abfallbeseitigung 
Der Betrieb der Abfallbeseitigung verzeichnete im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 durch-
gehend negative Ergebnisse, die zwischen rund 5.200 Euro und rund 15.500 Euro lagen. Zur 
Teilbedeckung des Abganges im Jahr 2016 wurde eine bestehende Abfallrücklage in Höhe 
von rund 3.200 Euro aufgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist eine Erhöhung der Gebühren 
um rund 3 % geplant, die jedoch die durchschnittlichen Preissteigerungen in der 
Abfallgebarung nicht abdecken wird. Damit der Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages 
sowie der jährlich stark steigenden Ausgaben für die Biotonnenabfuhr entgegengewirkt 
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werden kann, sollten ab dem Jahr 2018 nochmalig die Abfallgebühren angepasst werden. 
Einer ausgabendeckenden Führung dieser Einrichtung ist Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
 
Kindergarten 
Der Kindergarten verzeichnete im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 Abgänge von insgesamt 
rund 538.000 Euro. Darüber hinaus wurde im Jahr 2016 für die Betreuung von Kindern unter 
3 Jahren durch Tagesmütter und Institutionen rund 13.100 Euro aufgewandt. Im 
Kindergartenjahr 2015/2016 wurden 21 Personen mit insgesamt 12,54 PE beschäftigt. Durch 
die Anzahl der „U-3-Kinder“ kann von einer annähernden Vollauslastung gesprochen 
werden. Jedoch wird angemerkt, dass bei Bedarf weiterer Betreuungsplätze durch eine 
Zusammenfassung der „U-3-Kinder“, zB. in eine Gruppe, bis zu 133 Kinder betreut werden 
könnten. 
 
Die Öffnungsstunden betrugen im Prüfungszeitraum pro Gruppe durchgehend 39,5 Stunden, 
was einer Gesamtöffnungszeit von 237 Stunden entspricht. Laut Schreiben der 
Fachabteilung ergeben sich jedoch für das Kalenderjahr 2016 lediglich 182 
Finanzierungsstunden. Aufgrund der wesentlichen Abweichung der Finanzierungsstunden 
von den Öffnungszeiten wird hier ein Einsparungspotential gesehen. 
 
Schülerausspeisung 
Der Betrieb musste im gesamten Prüfungszeitraum durch allgemeine Deckungsmittel 
gestützt werden. Die Budgetbelastung beziffert sich in den Jahren 2014 bis 2016 auf jährlich 
durchschnittlich rund 14.000 Euro. Die ausgewiesenen Abgänge entsprechen allerdings nicht 
vollständig der Kostenwahrheit, da diverse Betriebskosten der Schülerausspeisung (Wärme, 
Versicherung, etc.) nicht separat ausgewiesen werden und zu Lasten des Schulaufwandes 
gehen. Diese Betriebskosten sind künftig anteilig der Schülerausspeisung zuzurechnen. 
 
Grundsätzlich haben die Gemeinden bei privatrechtlichen Entgelten und somit auch bei der 
Schülerausspeisung ausgabendeckende Entgelte einzuheben. Um sich diesem Grundsatz 
anzunähern, sollte mit dem Schuljahr 2018/19 ein Essensbeitrag in Höhe von 3,50 Euro für 
Schüler und für Kindergartenkinder in Höhe des Einstandspreises eingehoben werden. 
 
Alten- und Pflegeheim 
Der Bereich des Alten- und Pflegeheimes verzeichnete im Prüfungszeitraum nur im Jahr 
2015 einen Überschuss. In den Finanzjahren 2015 und 2016 waren Rücklagenentnahmen 
notwendig, um ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. Im Nachtragsvoranschlag 2017 
wurde ein Abgang in Höhe von 163.700 Euro präliminiert. Da der Gemeinderat in seiner 
Sitzung am 17. November 2016 lediglich eine 6 %ige Erhöhung der Heimentgelte beschloss, 
wird es notwendig sein, annähernd die gesamte Bedeckungsrücklage aufzulösen, um in 
diesem Jahr den Abgang zu bedecken. Für das Finanzjahr 2018 ist eine Erhöhung der 
Heimentgelte um 12,65 % beabsichtigt, um wieder eine Ausgabendeckung zu erreichen. Es 
ist künftig darauf zu achten, dass der Bereich des Alten- und Pflegeheims, inkl. der für 
Instandhaltungen zu bildenden Rücklage, ausgeglichen präliminiert und geführt wird. Die 
Gemeinde hat weiters eine, dem tatsächlichen Aufwand angepasste, 
Verwaltungskostentangente zu verrechnen. Angemerkt wird, dass die Marktgemeinde 
Frankenmarkt mit den festgesetzten Heimentgelten im unteren Drittel im Bezirk Vöcklabruck 
rangiert. 
 
Freibad 
Die Defizite des Freibades betrugen im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 insgesamt rund 
209.700 Euro bzw. durchschnittlich rund 69.900 Euro pro Jahr. Im Vergleich zu ähnlichen 
Freibadanlagen liegt der jährliche Abgang in einem sehr hohen Bereich. Die wesentlichsten 
Ausgabefaktoren stellen die Instandhaltungen sowie die chemischen Mittel dar. Die 
Gemeinde hat diese Ausgaben zu hinterfragen und Vergleiche mit Referenzbädern 
anzustellen. Die Badetarife wurden zuletzt im Jahr 2013 neu festgesetzt und sind aufgrund 
der vielen angebotenen Ermäßigungen relativ unübersichtlich. Um eine Vereinfachung der 
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Preisstruktur zu erhalten, sollte die Tarifordnung überarbeitet werden. Eine Anpassung der 
Badetarife im Jahr 2018 soll Mehreinnahmen in der Höhe von rund 3.000 Euro bringen. 
 
Weitere wesentliche Feststellungen 
Feuerwehrwesen 
Die Aufwendungen je Einwohner für die Freiwilligen Feuerwehren lagen im Prüfungszeitraum 
zwischen 14,12 Euro und 17,63 Euro pro Jahr. Dieser Wert liegt über dem Bezirksdurch-
schnitt von rund 12 Euro pro Einwohner. Hier sollte die Gemeinde, zusammen mit den 
Vertretern der Feuerwehren, Einsparungspotentiale finden. Aufgefallen ist weiters, dass 
neben der Zeit für Einsätze auch Weiterbildungen, Teilnahmen an Wettbewerben und 
Vorträgen oder Sitzungen des Landesfeuerwehrkommandos als Vergütungsleistungen 
zwischen Feuerwehr und Bauhof dargestellt werden. Diese Zeiten sind als Sonderurlaub zu 
werten und daher mit 40 Stunden pro Jahr zu begrenzen. 
 
Jugendtreff 
Die Abgänge des Jugendtreffs bewegten sich im Prüfungszeitraum zwischen rund 
15.300 Euro und rund 17.700 Euro jährlich. Bei einer Anpassung der Öffnungszeiten an die 
Schulzeiten wird ein Konsolidierungspotential in Höhe von rund 2.300 Euro gesehen. 
 
Sportplatz 
Betrug der Abgang im Jahr 2014 noch rund 24.600 Euro, so stieg dieser im Jahr 2016 auf 
rund 55.260 Euro an. Grund dafür waren mehrere Instandhaltungs- und Investitions-
maßnahmen. Die von der Gemeinde zu tragenden Aufwendungen für den Bereich 
„Sportplatz“ sind als sehr hoch zu bewerten. Die Gemeinde hat einen Verwendungsnachweis 
über die gewährten Mittel einzufordern. Der Einsatz der Förderungen für „Spielerkäufe“ etc. 
ist zu hinterfragen. Weiters sollte die Gemeinde eine geringere Basisförderung und dafür 
Zusatzförderungen bei Anschaffungen überlegen. 
 
Stromkosten 
Auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen Gemeindeeinrichtungen liegt der Strom-
verbrauch der Gemeinde mit 1.657.061 kWh weit über dem vergleichbarer Gemeinden. 
Künftig sollte die Gemeinde in einer sogenannten „Energiebuchhaltung“ Daten über den 
Stromverbrauch erheben, um aus den Resultaten mögliche Einsparungspotentiale abzuleiten 
und Maßnahmen für eine Senkung des Energiebedarfes zu entwickeln. Vor Ablauf des noch 
bis Dezember 2018 bestehenden Stromliefervertrages sollte die Gemeinde mit dem 
Stromversorger Verhandlungen zur Tarifverbesserung führen oder gegebenenfalls den 
Anbieter wechseln. 
 
Nahwärmeversorgung 
Gemäß Schreiben IKD(Gem)-010254/30-2008-Wit vom 15. Juli 2009 und die jährlichen 
Indexanpassungen eingerechnet ist der Wärmepreis beim Musikheim sowie der Sporthalle 
als zu hoch anzusehen. Der maximal vertretbare Preis liegt bei 92,95 Euro (brutto) pro MWh. 
Das Einsparpotential wird bei rund 3.600 Euro gesehen. Auch sind die Anschlusswerte für 
diese beiden Einrichtungen neu zu berechnen. 
 
Infrastrukturkostenbeiträge 
Da der Maximalbetrag in Höhe von 10 Euro für die Errichtung der Infrastruktur seit dem Jahr 
2012 unverändert ist, sollte, auch um sich den tatsächlichen Kosten anzunähern, eine 
Anhebung in Betracht gezogen werden. Die Einnahmen aus den Infrastruktur-
kostenbeiträgen finden sich ausschließlich auf der Haushaltsstelle 6/612-878 (Gemeinde-
straßen). Künftig ist auf eine korrekte Zuordnung der Einnahmen nach Kostenstellen (Kanal, 
Wasser, Straße) zu achten. 
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Versicherungen 
Der Prämienaufwand für Versicherungen verursachte im Prüfungszeitraum jährlich rund 
37.500 Euro. Da die Kraftfahrzeugversicherungen jährlich Kündigungsmöglichkeit bieten, hat 
die Gemeinde hier einen Prämienvergleich vorzunehmen. Ebenfalls sind bei den Sachver-
sicherungen Preis- bzw. auch Leistungsvergleiche anzustellen. 
 
Marktstandgebühren 
Die Durchführung des Adventmarktes, des Kirtages und des Faschingsumzuges (2-jährig) 
verursachte im Prüfungszeitraum einen Abgang in Höhe von durchschnittlich rund 
7.000 Euro jährlich. Da die Marktstandgebühren seit dem Jahr 2003 unverändert sind, sollte 
die Gemeinde diese evaluieren. Auch könnten die Ausgaben der Gemeinde und somit der 
Zuschussbedarf durch die Mithilfe der Veranstaltungsteilnehmer beim Auf- und Abbau sowie 
bei der Reinigung verringert werden. 
 
Förderungen / Subventionen 
Die freiwilligen Ausgaben ohne Sachzwang beliefen sich im Jahr 2016 auf rund 73.200 Euro. 
Der erlassmäßig festgelegte Höchstsatz für freiwillige Leistungen von 18 Euro je Einwohner 
wurde um 3.400 Euro überschritten. Vom Gemeinderat wurden bislang keine bindenden 
Richtlinien für die Vergabe von Subventionen an Vereine beschlossen. Um künftig 
bedarfsgerecht und wirkungsorientiert zu fördern, sollte die Gemeinde folgende Punkte 
hinterfragen: Wurden die Gelder zweckgewidmet verwendet, welcher Personenkreis und wie 
viele Personen konnten von der Förderung profitieren bzw. wurden mit den eingesetzten 
Fördermitteln die formulierten Wirkungsziele erreicht? Werden neben den Basisförderungen 
auch Gelder für Anschaffungen bereitgestellt, so sind hier separate Ansuchen zu stellen und 
von den Vereinen Rechnungen bei zu bringen. Von einer generellen Förderung für 
Anschaffungen neben den Basissubventionen sollte künftig abgesehen werden. 
 
Prüfungsausschuss 
Der Prüfungsausschuss ist im gesamten Prüfungszeitraum seinem gesetzlichen Auftrag bei 
weitem nicht nachgekommen. Es fanden in den Jahren 2014 und 2015 lediglich 1 bzw. 
2 Sitzungen statt. Im Finanzjahr 2016 wurden 4 Sitzungen abgehalten. Gemäß § 91 Abs. 3 
Oö. GemO 1990 ist die Überprüfung der Gebarung nicht nur anhand des 
Rechnungsabschlusses, sondern auch im Laufe des Haushaltsjahres, und zwar wenigstens 
vierteljährlich, vorzunehmen. Als Mindestmaß sind daher jährlich 5 Prüfungen notwendig. 
Aufgrund der außerordentlich großen Investitionstätigkeit in den letzten Jahren und den 
damit einhergehenden finanziellen Anforderungen an das Gemeindebudget kommt 
wirksamen Prüfungen große Bedeutung zu. Es wird explizit angemerkt, dass es Aufgabe des 
Prüfungsausschusses ist, dem Gemeinderat Empfehlungen über zu setzende Konsoli-
dierungsmaßnahmen zu geben. 
 

Außerordentlicher Haushalt 
Der außerordentliche Haushalt zeigte zum Ende des Finanzjahres 2016 im Rechnungs-
abschluss einen Abgang in Höhe von rund 2.494.200 Euro. Insgesamt 17 Vorhaben (ohne 
jene für die Abschreibungen von Landesdarlehen) waren erfasst, wobei bei 15 Vorhaben ein 
Abgang ausgewiesen wurde. Der finanzielle Schwerpunkt der letzten 3 Jahre lag im Bereich 
der Hochbauvorhaben, des Straßenbaues und des Hochwasserschutzes. Vor allem die 
eingetretenen Kostenerhöhungen bei diversen Projekten belasten das Gemeindebudget 
noch über Jahre. Auf eine konsequente Kostenverfolgung und Einhaltung des verfügbaren 
Budgetrahmens ist künftig strikt zu achten. Dieser Phase enormer Investitionstätigkeit muss 
nun die Konsolidierungsphase des außerordentlichen Haushaltes folgen und der 
Ausfinanzierung oberste Priorität eingeräumt werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumaßnahmen wird § 80 Oö. GemO 1990 
eindringlich in Erinnerung gerufen, wonach Bauvorhaben nur mit einer gesicherten 
Finanzierung fortgeführt werden dürfen.  
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Detailbericht 
 
Die Gemeinde 

Allgemeines: 
 

Infrastruktur: Straße 

Politischer Bezirk: VB 
 

Gemeindestraßen (km): 27,73 

Gemeindegröße (km²): 18,41 
 

Güterwege (km): 28,42 

Seehöhe (Hauptort): 536 m 
 

Landesstraßen (km): 5,46 

Anzahl Wirtschaftsbetriebe: 140 
 

Gehwege/Gehsteige (km): 22,70 

        
Gemeinderats-Mandate: 
nach der GR-Wahl 2015: 

11 6 5 3  

VP FP SP BLF  

        
Entwicklung der Einwohnerzahlen: 

 
Infrastruktur: Wasser/Kanal 

Volkszählung 2001: 3.507 
 

Wasserleitungen (km): 44,7 

Registerzählung 2011: 3.498 
 

Hochbehälter: 2 

EWZ lt. ZMR 31.10.2015: 3.689 
 

Kanallänge (km): 38,9 

EWZ lt. ZMR 31.10.2016: 3.696 
 

Druckleitungen (km): 5,1 

GR-Wahl 2009 inkl. NWS: 3.723 
 

Pumpwerke: 15 

GR-Wahl 2015 inkl. NWS: 3.881 
 

  

        
Finanzlage in Euro: 

 
Infrastruktur: Kinderbetreuung 2016/2017 

Einnahmen lt. RA 2016: 10.733.880 
 

Volksschule: 8 Klassen, 173 Schüler 

Ergebnis o. H. 2016: 25.968 
 

Neue Mittelschule: 10 Klassen, 180 Schüler 

Voranschlag 2017: 21.000 
 

Kindergarten: 6 Gruppen, 125 Kinder 

   
Hort: 2 Gruppen, 38 Kinder 

Strukturhilfe 2017: 0 
 

  

Finanzkraft 2016 je EW:* 1.167    

Rang (Bezirk): 10  Sonstige Infrastruktur: 

Rang (OÖ): 89  Feuerwehren: 2 

Verbindlichkeiten je EW: 4.194  Freibad: 1 
 
* Land OÖ, Gebarung der oö Gemeinden 2016 
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Die Marktgemeinde Frankenmarkt, im Vöcklatal zwischen den südlichen Ausläufern des 
Kobernaußerwaldes und dem Attergau gelegen, zählt zu den ältesten Märkten in 
Oberösterreich. Bei einer Ausdehnung von rund 18 km², wobei rund ein Drittel der 
Gesamtfläche bewaldet ist, zählt die Gemeinde 3.881 Einwohner (GR-Wahl 2015).  
 
Frankenmarkt gehört zum politischen Bezirk Vöcklabruck und grenzt an die Gemeinden 
Pöndorf, Fornach, Pfaffing, Vöcklamarkt, Berg im Attergau und Weißenkirchen im Attergau. 
Das Gemeindegebiet umfasst 24 Ortschaften, die durch ein 56 km langes Gemeindestraßen- 
und Güterwegenetz verbunden sind. 
 
In der Marktgemeinde Frankenmarkt sind 140 Gewerbebetriebe ansässig, wodurch im 
Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 durchschnittlich rund 1.404.700 Euro pro Jahr an 
Kommunalsteuer lukriert werden konnten. Die Region rund um Frankenmarkt hat touristisch 
viel zu bieten, beispielsweise das „Mondseeland“. Die Gemeinde selbst sieht sich im Bereich 
Fremdenverkehr nur in einer Nebenrolle. 
 
Während die Anzahl der Einwohner in vielen ländlich geprägten Regionen immer weniger 
wird, kann die Marktgemeinde Frankenmarkt seit dem Jahr 2011 einen Bevölkerungs-
zuwachs verzeichnen. Aufgrund des jährlichen Zuwachses stiegen im Prüfungszeitraum 
2014 bis 2016 auch die Ertragsanteile überdurchschnittlich um insgesamt rund 221.700 Euro 
an. 
 
Zu den Sehenswürdigkeiten in der Gemeinde zählen unter anderem das Schloss Stauff aus 
dem 16. Jahrhundert und das Marktmuseum „Frankomarchia“, welches in mehreren Räumen 
die geschichtlichen Stationen der Entwicklung des bedeutenden Handels- und Gewerbe-
standortes zeigt. 
 
Im Rahmen des außerordentlichen Haushaltes wurden in den Jahren 2014 bis 2016 
insgesamt 20 verschiedene Maßnahmen abgewickelt, die fast zur Gänze abgeschlossen, 
jedoch großteils noch nicht ausfinanziert sind. In diesem Zeitraum wurden dafür (ohne 
Abwicklungen von Vorjahresergebnissen) insgesamt rund 13.168.500 Euro aufgewandt. Die 
höchsten Geldmittel banden dabei die untenstehend angeführten Projekte: 
 

 Neubau und Sanierung Neue Mittelschule 

 Neubau Kindergarten 

 Neubau TSV Kabinengebäude 

 Ausfinanzierung Neubau Alten- und Pflegeheim 

 Straßenbauprogramm 2013 bis 2016 

 Sanierung Eckholzstraße 

 Hubsteiger für FF Frankenmarkt 
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Wirtschaftliche Situation 
Haushaltsentwicklung 
 

 
 
In obenstehender Grafik wurden, im Sinne einer Darstellung der bereinigten Jahres-
ergebnisse, die Zuführungen der Anteilsbeträge zum außerordentlichen Haushalt nicht 
berücksichtigt. Ebenfalls in Abzug gebracht worden sind zweckgebundene Einnahmen in 
Höhe von insgesamt rund 117.100 Euro, die zweckwidrig im ordentlichen Haushalt belassen 
wurden. Im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 wurden von der Gemeinde zur Finanzierung 
außerordentlicher Vorhaben insgesamt rund 913.700 Euro an zweckgebundenen bzw. 
reinen Zuführungsbeträgen zur Verfügung gestellt. 
 

Bezeichnung 
2014 2015 2016 

Beträge in Euro 
Zuführungen Anteilsbeträge an ao. Haushalt 278.766 254.000 380.895 
davon mit gesetzlicher Zweckwidmung zugeführt 33.558 50.000 47.403 
davon reine Zuführungsbeträge 245.208 204.000 333.492 
zweckwidrig im o. Haushalt belassene I-Beiträge 24.743 13.776 78.557 

 
Letztendlich wurden die ordentlichen Haushalte der Rechnungsjahre 2014 bis 2016 mit 
folgenden Ergebnissen abgeschlossen. 
 

 

 
Der Nachtragsvoranschlag 2017 wurde ausgeglichen dargestellt, wobei Anteilsbeträge in 
Höhe von insgesamt rund 570.400 Euro an den außerordentlichen Haushalt vorgesehen 
sind. Diese Beträge inkludieren zweckgebundene Einnahmen in Höhe von rund 94.100 Euro, 
die den entsprechenden Vorhaben im Bereich Wasser- und Kanalbau zugeführt werden. 

2014 2015 2016 NVA17

Ord. Einnahmen 9.949.481 10.032.388 10.733.880 11.693.000

Ord. Ausgaben 9.729.842 9.842.284 10.452.977 11.657.600

Überschuss 219.639 190.104 280.903 35.400

219.639  190.104  280.903  35.400  
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Haushaltsentwicklung 

Werte ohne Soll-Ergebnisse der Vorjahre und Zuführungen 
Anteilsbeträge außerordentlicher Haushalt 

Jahr 2014 2015 2016 
 Beträge in Euro 
Rechnungsabschlussergebnisse 268 148 26.115 
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Der reine Zuführungsbetrag an den außerordentlichen Haushalt in Höhe von rund 
476.300 Euro war nur durch den Erlös aus einem Grundstücksverkauf in Höhe von rund 
440.900 Euro möglich. 
 
In Hinkunft sind Grundstückserlöse im außerordentlichen Haushalt zu verbuchen, da 
Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen außerordentliche Einnahmen darstellen. 
 
Die öffentlichen und betriebsähnlichen Einrichtungen erwirtschafteten in den Jahren 2014 bis 
2016 insgesamt rund 725.000 Euro Abgänge. Im Jahr 2016 standen Abgängen von rund 
259.300 Euro Überschüsse von nur rund 17.000 Euro gegenüber.  
 

Bezeichnung 
2014 2015 2016 

Beträge in Euro 
Kindergarten -156.871 -214.696 -166.472 
Freibad -64.218  -81.363  -64.141  
Abfallbeseitigung -5.222  -11.765  -15.495  
Schülerausspeisung -12.963 -15.749 -13.203 
Abwasserbeseitigung -930 48.954 10.016 
Wasserversorgung -14.688  46.953 6.852 
Betriebsergebnis – Saldo -254.892 -252.666 -242.443 

 
Die Umlagentransferzahlungen stiegen im Prüfungszeitraum um rund 173.800 Euro, was im 
Wesentlichen auf die Erhöhung der Sozialhilfeverbandsumlage zurückzuführen ist. Zur 
Finanzierung der Umlagentransferzahlungen mussten im Jahr 2016 bereits 47 % der 
Einnahmen aus der Steuerkraft herangezogen werden. Die Steuerkraft stieg im gleichen 
Zeitraum um rund 294.100 Euro. 
 
Derzeit stellt sich die Haushalts- und Finanzsituation der Marktgemeinde Frankenmarkt als 
stabil dar. Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Gemeindehaushaltes ist auch die 
Höhe der Zuführungsbeträge vom o. H. an den ao. H. maßgeblich. Auch wenn jährlich hohe 
Zuführungsbeträge geleistet werden können, wird die Haushaltssituation im ao. H. als 
angespannt beurteilt. 
 
Die Ausfinanzierung des Fehlbetrages im außerordentlichen Haushalt (Stand Dezember 
2017) in Höhe von rund 2.983.000 Euro stellt eine große Herausforderung dar, welche sich 
zu einem Drittel aus Kostenerhöhungen für diverse Projekte (Neue Mittelschule, 
Kindergarten sowie Neubau TSV Kabinengebäude) zusammensetzt. Hauptursache für den 
hohen Finanzbedarf im ao. H. war die enorme Investitionstätigkeit der letzten Jahre, wobei 
großteils die Anteilsbeträge der Gemeinde nicht erbracht werden konnten. 
 
Oberste Priorität der Gemeindeverantwortlichen muss künftig neben der Erzielung von 
ausgeglichenen Haushaltsergebnissen die Ausfinanzierung dieses enormen Fehlbetrages 
sein. Zur nachhaltigen Verbesserung der Finanzsituation werden Ausgabeneinsparungen in 
allen Bereichen gefordert. Die Gemeinde hat auch ihre bestehenden Gemeindeeinrichtungen 
stets auf Einsparungsmöglichkeiten zu durchleuchten. Einnahmemöglichkeiten, die sich der 
Gemeinde bieten, sind ungeschmälert zu lukrieren. 
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Finanzausstattung 
 

 
 
Die Betrachtung der Einnahmenentwicklung der Steuerkraft zeigt, dass sich die Einnahmen 
aus den gemeindeeigenen Steuern und Abgaben in den Jahren 2014 bis 2016 um 4,14 % 
bzw. um rund 70.500 Euro erhöht haben. Hauptsächlich beruht diese Steigerung auf den 
Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B und der Kommunalsteuer. 
 
Die Einnahmen aus den Ertragsanteilen steigerten sich in diesem Zeitraum um 8,30 %, das 
sind rund 224.000 Euro. Der Voranschlag 2017 geht von einer weiteren Erhöhung um rund 
56.600 Euro aus. 
 
Die eigenen Steuern und Ertragsanteile bilden die Steuerkraft der Gemeinde. Diese belief 
sich 2016 auf rund 4.689.800 Euro und setzt sich zu rund 62 % aus Ertragsanteilen und zu 
rund 38 % aus eigenen Steuern zusammen. Die Steuerkraft erhöhte sich im Jahr 2016 
gegenüber dem Jahr 2014 um rund 294.000 Euro. Eine Strukturhilfe sowie eine 
Finanzzuweisung gem. § 21 FAG 2008 wurden der Gemeinde in den Jahren 2014 bis 2016 
aufgrund der hohen Pro-Kopf-Finanzkraft nicht gewährt. 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der 3 wichtigsten gemeindeeigenen Steuern 
sowie die Summe der Ertragsanteile, die in der Steuerkraft enthalten sind: 
 
 

Steuerart  2014 2015 2016 VA 2017 
 Beträge in Euro 
Grundsteuer A 10.592  10.653  10.640  10.600  
Grundsteuer B 253.781  272.962  264.374  264.400  
Kommunalsteuer 1.377.158  1.404.743  1.432.140  1.440.000  
Gesamt: 1.641.531  1.688.358  1.707.154  1.715.000  
Ertragsanteile 2.694.304 2.872.617 2.917.979 2.974.600 
 

2014 2015 2016 VA 2017

Gemeindeabgaben 1.701.358 1.742.032 1.771.821 1.781.250

Ertragsanteile 2.694.304 2.872.617 2.917.979 2.974.600

Strukturhilfe/§ 21 FAG 0 0 0 0

0
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Steuerkraft 
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Den größten Einnahmenanteil bei den ausschließlichen Gemeindeabgaben nehmen die 
Kommunalsteuer und die Grundsteuer B ein, die neben den Ertragsanteilen gewichtende 
Faktoren der Finanzkraft der Gemeinde sind. 
 
Das Land Oberösterreich hat eine Statistik über die Gemeindefinanzen des Jahres 2016 
veröffentlicht. Dort wird für die Marktgemeinde Frankenmarkt eine Finanzkraft von 1.167 
Euro je Einwohner ausgewiesen. Damit belegt die Gemeinde im Jahr 2016 den 
10. Finanzkraftrang von 52 Gemeinden im Bezirk Vöcklabruck und den 89. Finanzkraftrang 
von landesweit 442 Gemeinden. 
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Fremdfinanzierungen 
 

 
 
Darlehen 
In der obigen Grafik sind die Nettobelastungen des ordentlichen Haushaltes aus diversen 
Fremdfinanzierungen ersichtlich. Die Belastung aus den Darlehensverbindlichkeiten (Zinsen 
und Tilgungen) betrug im Finanzjahr 2016 rund 863.200 Euro. Im Rahmen der Wasser- und 
Kanalbauten erhielt die Gemeinde im gleichen Zeitraum Annuitätenzuschüsse von rund 
103.700 Euro, sodass eine Gesamtnettobelastung von rund 759.500 Euro bzw. 
7,08 % (gemessen an den ordentlichen Jahreseinnahmen) verblieb. Dies muss als ein hoher 
Anteil bewertet werden. 
 
Im Jahr 2018 vermindert sich der Annuitätendienst um rund 41.000 Euro aufgrund des 
auslaufenden Darlehens für das Straßenbauprogramm 2004 bis 2008. Ebenfalls tragen zur 
Verbesserung des Nettoschuldendienstes die Darlehen „Kanal BA 03“ und „Volksschul-
sanierung“ bei, die in den Jahren 2019 bzw. 2020 enden. 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtschuldenstände der Gemeinde und deren 
ausgegliederte Bereiche zum Ende der Finanzjahre 2015 und 2016 sowie die daraus 
resultierende tatsächliche Pro-Kopf-Verbindlichkeit je Einwohner: 
 

Schuldenart Ende FJ 2015 Ende FJ 2016 
Schulden (hoheitlicher Bereich) 4.238.736 Euro 3.925.600 Euro 
Schulden (Betrieb – Kanal) 5.998.998 Euro 6.530.308 Euro 
Schulden (Investitionsdarlehen Land) 530.052 Euro 94.375 Euro 
Gesamt: 10.767.787 Euro 10.550.283 Euro 
Einwohner (lt. ZMR 2013 bzw. 2014)        3.610 EW          3.672 EW 
Pro-Kopf-Verschuldung 2.983 Euro 2.873 Euro 
Haftungen 4.981.447 Euro 4.850.362 Euro 
Gesamt: (inkl. Haftungen) 15.749.234 Euro 15.400.644 Euro 
Verbindlichkeiten pro Einwohner 4.363 Euro 4.194 Euro 

 

2015 2016 VA 2017
MFP
2018

MFP
2019

MFP
2020

MFP
2021

Kassenkredit 16.570 10.750 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

Leasing 77.349 76.744 76.744 76.744 76.744 76.744 76.744

Gemeinde KG - - - - - - -

Darlehen o.H. 760.964 759.534 755.800 714.800 708.020 662.437 576.900
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Belastung aus Fremdfinanzierungen 

Darlehen ohne Tilgungen und Zinsen für (Ab-) Wasserverbände  
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Am Ende des Rechnungsjahres 2016 war ein Gesamtschuldenstand (inkl. Investitions-
darlehen des Landes von 94.375 Euro) von rund 10.550.300 Euro bzw. rund 3.672 Euro je 
Einwohner gegeben. Unter Hinzurechnung der Belastungen für Haftungen ergeben sich 
Gesamtverbindlichkeiten pro Einwohner von rund 4.194 Euro im Jahr 2016, womit die 
Gemeinde über dem Landesdurchschnitt von rund 2.450 Euro je Einwohner liegt.  
 
Es wird angemerkt, dass rund 62 % der Gesamtverbindlichkeit Betriebe mit marktbestimmter 
Tätigkeit (Wasser und Kanal) betreffen und deren Rückzahlungen durch Gebührenein-
nahmen teilweise ihre Deckung finden. Weiters wurde ein Betrag in Höhe von rund 
1.900.000 Euro als Zwischenfinanzierungskredit für die Projekte „Kindergartenneubau“ und 
„Neue Mittelschule – Generalsanierung“ aufgenommen, der das Gemeindebudget nur 
temporär bis zum Einlangen der Fördermittel belastet. 
 
Im Hinblick auf die angespannte finanzielle Lage sowie den zu leistenden hohen Annuitäten-
dienst ist jede weitere Neuverschuldung (ausgenommen Siedlungswasserbau) unbedingt zu 
vermeiden. 
 
Die Zinssätze der laufenden Darlehen bewegten sich zum Ende des Finanzjahres 2016 bis 
auf 4 Darlehen zwischen 0,49 % und 0,85 % und liegen in einem marktkonformen Bereich. 
Auf einem Fixzinssatz von 1 % bzw. 2 % basieren 3 Förderdarlehen des Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds. Ein weiteres Förderdarlehen beruht auf einem Fixzinssatz von 
4,99 %, welches im Jahr 2023 ausläuft und den Nettoschuldendienst mit rund 21.000 Euro 
entlasten wird. 
 
Aufgrund des sehr hohen Zinssatzes sind mit dem Bankinstitut Verhandlungen betreffend 
Zinssatzsenkung zu führen. 
 
Bei den durchgeführten Darlehensausschreibungen wurden auch überörtliche Kreditinstitute 
eingeladen. Bei der strichprobenartigen Durchsicht der Ausschreibungsunterlagen wurde 
festgestellt, dass bei einer Kreditvergabe (Straßenbauprogramm 2004 bis 2008) mit einem 
Gesamtvolumen in Höhe von 400.000 Euro nicht der Billigstbieter, sondern der Zweitgereihte 
zum Zug kam. Als Grund wurde seitens des Gemeinderates (GR-Sitzung vom 8. November 
2007) angeführt, dass das zweitgereihte Institut oftmals der Gemeinde bzw. öffentlichen 
Institutionen finanzielle Unterstützungen zukommen lässt. Der Zinssatz lag um 0,03 % höher 
als der vom Billigstbieter, was einer jährlichen Mehrbelastung von rund 120 Euro entspricht. 
 
Die erwähnten Begründungen (Sponsoring etc.) stellen keine Zuschlagskriterien im 
Vergabeverfahren dar und sind daher nicht zulässig. Künftig ist der Zuschlag ausnahmslos 
dem wirtschaftlich günstigsten Angebot zu erteilen. 
 
 
Kassenkredit 
Die zulässige Höhe des Kassenkredites wurde vom Gemeinderat für das Jahr 2016 mit 
2.500.000 Euro festgelegt und liegt im Rahmen der geltenden Obergrenze von einem Viertel 
der Einnahmen des ordentlichen Haushaltes. Der aktuelle Zinssatz für den Kassenkredit 
beträgt 0,62 % und ist an den 3-Monats-Euribor gebunden. Die Höhe des Sollzinssatzes 
kann als marktüblich angesehen werden. Für die Vergabe des Kassenkredites im Jahr 2016 
hat die Marktgemeinde Frankenmarkt 4 Angebote eingeholt, wobei nur 3 Institute ein 
Angebot zeitgerecht legten.  
 
Die Zinsbelastung durch den Kassenkredit betrug in den Jahren 2014 bis 2016 
durchschnittlich rund 12.400 Euro und kann als hoch angesehen werden. Hauptursache für 
die durchwegs hohen Außenstände war, dass für bereits abgewickelte Vorhaben des 
außerordentlichen Haushalts die vorgesehenen Anteilsbeträge teilweise nicht aufgebracht 
werden konnten und daher durch den Kassenkredit bedeckt werden mussten. 
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Zum Zeitpunkt der Gebarungseinschau (13. November 2017) war am Kassenkreditkonto ein 
negativer Kontostand von rund 2.410.000 Euro vorhanden. Der Rahmen wurde fast zur 
Gänze ausgeschöpft. 
 
Künftig ist das Hauptaugenmerk auf die Ausfinanzierung der bereits abgewickelten Vorhaben 
zu richten.  
 
Geldverkehrsspesen 
Die Geldverkehrsspesen bewegten sich im Prüfungszeitraum zwischen rund 4.200 Euro und 
rund 4.900 Euro. Der Durchschnitt von vergleichbaren Gemeinden liegt bei rund 3.500 Euro. 
Insgesamt bestehen 3 Girokonten bei Bankinstituten, wobei im Prüfungszeitraum im 
Wesentlichen nur eine Bankverbindung vorrangig genutzt wurde. 
 
Hinweis zur Konsolidierung: Es wird empfohlen, Verhandlungen mit dem Kreditinstitut über 
die Höhe der Spesen zu führen. Die Geldverkehrsspesen sollten zumindest auf rund 
3.500 Euro jährlich gesenkt werden. Gegebenenfalls kann eine Reduzierung der Konten eine 
Einsparung bringen. Der Konsolidierungsbetrag liegt bei rund 900 Euro im Jahr. 
 
 
Leasing 
Die Gemeinde finanzierte von 1997 bis 2012 mittels Immobilien-Leasingvertrag die 
Großturnhalle und verlängerte diesen im Jahr 2013 um weitere 10,25 Jahre. Die jährlichen 
Leasingraten betrugen im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 rund 78.000 Euro. 
  
Im Hinblick auf die hohe Verschuldung wird von künftigen Leasingfinanzierungen und 
ähnlichen Finanzierungsformen abgeraten. 
 
 
Haftungen 
Zum Ende des Haushaltsjahres 2016 bestehen Haftungen von rund 4.850.400 Euro. Die 
Gesamtsumme der Haftungen betrifft einerseits 2 Wohnbauförderdarlehen für das Alten- und 
Pflegeheim mit insgesamt rund 3.215.400 Euro und andererseits Haftungen für ein 
Bankinstitut, wobei neben Kundenverbindlichkeiten auch arbeits- und sozialrechtliche 
Verbindlichkeiten (Abfertigungen, Pensionen) und Anwartschaften in Höhe von rund 
1.635.000 Euro bestehen. 
 
Im Jahr 1999 wurde das Bankinstitut in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. In den 
Rechenwerken der Gemeinde ist jedoch im Zuge der Umwandlung weder eine Beteiligung 
an den Aktien noch ein einmaliger Abfindungsbetrag dargestellt.  
 
Da nach wie vor beträchtliche Haftungsverpflichtungen gegenüber dem Kreditinstitut 
bestehen und im Gegenzug weder Einnahmen noch Beteiligungen aufscheinen, hat die 
Gemeinde die rechtliche Situation abzuklären und in den Büchern der Gemeinde 
entsprechend darzustellen. 
 
 
Beteiligungen und Anteilsscheine 
Laut Rechnungsabschluss 2016 verfügt die Marktgemeinde Frankenmarkt über 
Beteiligungen im Gesamtwert von rund 62.000 Euro, wobei der Großteil die Beteiligung 
„Innovationszentrum Vöcklatal“ betrifft. Der entsprechende Nachweis ist nicht auf dem 
aktuellen Stand. 
 
Die angeführten jedoch nicht mehr bestehenden Beteiligungen sind im Sammelnachweis zu 
streichen. 
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Personal 
 

 
 
Gemessen an den ordentlichen Gesamteinnahmen liegt der Personalaufwand in der 
Gemeinde zwischen 16,90 % und 17,80 %. Dieser Wert ist als niedrig zu bewerten. Der 
Voranschlag 2017 geht von präliminierten Personalausgaben in Höhe von 1.360.000 Euro 
aus. Aufgrund der überproportional gestiegenen Einnahmen in den Haushaltsjahren 2014 bis 
2016 verminderte sich trotz höherer Personalausgaben die Personalaufwandsquote im 
gleichen Zeitraum um rund 0,9 %-Punkte. Das steigende Einnahmevolumen in Höhe von 
rund 783.400 Euro wird als Basis für die Berechnung des Personalaufwandes 
herangezogen. Anzumerken ist, dass der Kindergarten von einem privaten Rechtsträger 
geführt wird und somit in diesem Bereich kein gemeindeeigenes Personal eingesetzt ist. 
 
Die Personalausgaben verminderten sich im Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 marginal, 
da ein Bauhofmitarbeiter im Jahr 2015 den Zivildienst absolvierte, wodurch für diesen 
Zeitraum (9 Monate) keine Personalkosten anfielen. Im Zuge der Wiederbeschäftigung des 
Bauhofmitarbeiters sowie der generellen Gehaltsvorrückungen stiegen die Personalkosten 
von 2015 auf 2016 um rund 52.000 Euro. Hingegen musste im Jahr 2016 für einen Bauhof-
mitarbeiter eine Jubiläumszuwendung in Höhe von rund 4.700 Euro aufgebracht werden. 
 
Aus den Personalausgaben (ohne Pensionsbeiträge) errechnet sich der Personalaufwand je 
Einwohner (3.881 laut GR-Wahl 2015) und Gemeindeeinrichtung im Jahr 2016 wie folgt: 
 

Bereich Personalausgaben Aufwand je Einwohner 
Hauptverwaltung                 465.071 Euro                       120 Euro  
Bauhof                 267.760 Euro                         69 Euro  
Abwasserbeseitigung                 124.065 Euro                         32 Euro  
Hort                 121.412 Euro                         31 Euro  
Neue Mittelschule                 116.770 Euro                         30 Euro  
Volksschule                   37.299 Euro                         10 Euro  
Schülerausspeisung                   19.719 Euro                           5 Euro  
Sonstige                   21.398 Euro                           6 Euro  
Gesamt      1.173.495 Euro                      302 Euro  

2014 2015 2016 VA 2017

Personalausgaben 1.277.081 1.271.286 1.323.605 1.360.000

% der ord. Einnahmen 17,8 17,7 16,9 17,2
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Personalausgaben: inkl. Pensionen; exkl. Pensionsbeitrag Gemeindearzt und Altenheimgebarung 
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Wie in obenstehender Tabelle ersichtlich, weisen die Bereiche der allgemeinen Verwaltung 
sowie des Bauhofs die höchsten Personalausgaben auf. Aus obenstehender Aufzählung 
nicht ersichtlich sind die Personalausgaben für das gemeindeeigene Alten- und Pflegeheim, 
die sich im Finanzjahr 2016 auf rund 2.254.600 Euro beliefen. 
 
Bei der Gemeinde waren im Jahr 2016 insgesamt 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA) 
mit 25,41 Personaleinheiten (PE) in nachstehenden Bereichen beschäftigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Verwaltung 
In der Allgemeinen Verwaltung sind derzeit 9 Dienstposten mit insgesamt 8,5 PE besetzt. 
Die Summe der festgesetzten Personaleinheiten findet Deckung in der Oö. Gemeinde- 
Dienstpostenplanverordnung 2002. Aufgrund der bestehenden Infrastruktur und im Vergleich 
zu Referenzgemeinden kann davon ausgegangen werden, dass mit der vorhandenen 
Personalausstattung jedenfalls auch in Zukunft eine ordnungsgemäße Abwicklung der 
Gemeindeagenden sichergestellt ist.  
 
 
Reinigung 
In der Gemeinde waren zum Prüfungszeitpunkt insgesamt 8 Bedienstete sowie 1 Schulwart 
mit insgesamt 5,425 PE mit Reinigungsaufgaben betraut. Nachstehende Tabelle gibt eine 
Übersicht über die zu reinigenden Flächen: 
 

Bereich Fläche in m² 
Beschäftigungs-

ausmaß (PE) 
Reinigungsfläche 

pro PE (m²) 
Amtsgebäude 730 0,50 1.460 
Volksschule, NMS und 
Landesmusikschule 

6.683 4,00 1.670 

 
Reinigung – Amtsgebäude 
Von der mit 20 Wochenstunden beschäftigten Mitarbeiterin werden 730 m² Fläche gereinigt. 
Dieser Personaleinsatz kann als angemessen bezeichnet werden. 
 
Reinigung – Schulkomplex 
Die Reinigung des Schulkomplexes einschließlich der Schülerausspeisung erfolgt durch 
6 Reinigungskräfte, deren Beschäftigungsausmaß bei insgesamt 3,78 PE liegt. Zusätzlich 
wird ein Schulwart (1 PE) zur Betreuung des Schulkomplexes eingesetzt. Die zu reinigende 
Fläche beträgt insgesamt rund 6.680 m². Unter der Annahme, dass der Schulwart auch 
Reinigungstätigkeiten übernimmt, ergibt sich eine Reinigungsleistung von 1.670 m² pro PE. 
Auch dieser Personaleinsatz kann als angemessen erachtet werden. 
 

Tätigkeitsbereich PE MA 
Hauptverwaltung 8,50 9 
Bauhof 6,00 6 
Abwasserbeseitigung (Klärwärter) 2,00 2 
Schulwart 1,00 1 
Hort 2,98 6 
Schülerausspeisung 0,50 1 
Reinigung – Hauptverwaltung 0,50 1 
Reinigung – VS 0,77 

5 
Reinigung – NMS 2,43 
Reinigung – öffentliches WC 0,15 1 
Reinigung – Heimatmuseum und Landesmusikschule 0,58 1 
Gesamt  25,41 33 
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Im Dienstpostenplan für das Finanzjahr 2017 ist im Bereich „Bedienstete in Schulen“ darüber 
hinaus ein Schulhelfer mit 0,5 PE vorgesehen, jedoch tatsächlich nicht besetzt.  
 
Der nicht besetzte Dienstposten ist im Dienstpostenplan aufzulassen und der Nachweis der 
tatsächlich besetzten Dienstposten zu aktualisieren. 
 
Reinigung – Öffentliche WC-Anlage  
In der Gemeinde steht eine öffentliche WC-Anlage zur Verfügung. Die Anlage ist barrierefrei 
erreichbar. Die Gesamtausgaben lagen im Prüfungszeitraum bei durchschnittlich rund 
4.800 Euro pro Jahr. Die Reinigung der öffentlichen WC-Anlage obliegt einer geringfügig 
beschäftigten Bediensteten mit 0,15 PE. 
 
 
Urlaub 
Bei 2 Bediensteten in der Verwaltung lagen per November 2017 noch hohe Resturlaube vor 
(über 400 Stunden). Auf die Verfallsbestimmungen gemäß § 72 Oö. Gemeindebediensteten-
gesetz 2001 (Oö. GBG 2001) und § 122 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 
2002 (Oö. GDG 2002) wird hingewiesen. Es sollte daher auf die regelmäßige 
Inanspruchnahme geachtet werden. Auch im Hinblick auf die Voranschlags- und Rechnungs-
abschlussverordnung 2015 (VRV 2015) – es sind künftig Rückstellungen für nicht 
verbrauchte Urlaubsansprüche zu bilden – sollte das Urlaubsausmaß reduziert werden. 
 
Die Vorgesetzten haben darauf hinzuwirken, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den 
Erholungsurlaub in Anspruch nehmen können und nach Vereinbarung auch in Anspruch 
nehmen. 
 
 
Verwaltungskostentangente 
Die Gemeinde verrechnete im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 für ihre geleisteten 
Verwaltungstätigkeiten eine Verwaltungskostentangente. Im Zuge der internen Leistungs-
verrechnung wurden durchschnittlich rund 191.900 Euro pro Jahr weiterverrechnet, wovon 
die Verwaltungstätigkeiten für das gemeindeeigene Alten- und Pflegeheim mit rund 
40.500 Euro pro Jahr bewertet wurden. 
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Bauhof 
 
Im Bauhof waren im Prüfungszeitraum 6 vollbeschäftigte Mitarbeiter tätig. Weiters sind in der 
gemeindeeigenen Kläranlage ein Klärwärter sowie ein Klärwärterhelfer angestellt (2 PE). Ein 
Mitarbeiter nahm zum Prüfungszeitpunkt das ungeblockte Altersteilzeitmodell (ATZ) in 
Anspruch. Das Beschäftigungsausmaß von 50 % unterteilt sich in einen Dienstleistungs- und 
in einen Dienstfreistellungszeitraum. Der Pensionsantritt ist mit 10. Mai 2018 festgesetzt. Im 
Rahmen dieses Modells erhielt die Gemeinde im Jahr 2016 Rückersätze vom AMS in Höhe 
von rund 6.400 Euro. Für das Jahr 2017 ist dieser Kostenersatz mit rund 15.400 Euro 
präliminiert.  
 
Im Jahr 2014 begann ein Lehrling seine Ausbildung zum Recyclingtechniker und beendete 
diese mit August 2017. Es besteht derzeit ein bis 10. Mai 2018 befristetes Dienstverhältnis. 
Das heißt, zum Prüfungszeitpunkt kann durch dieses befristete Dienstverhältnis und die 
Altersteilzeitvereinbarung der Personaleinsatz im Bereich der Kläranlage mit 2,5 PE bewertet 
werden. 
 
Die Personalausgaben im Bauhof sowie in der Kläranlage entwickelten sich wie folgt (abzgl. 
Kostenersatz AMS): 
 

Bereich 2014 2015 2016 
  Beträge in Euro 
Bauhof 256.897 246.407 267.760 
Kläranlage 107.151 105.673  117.664  

 
Dass sich im Zuge der Herabsetzung der Wochenarbeitszeit des Mitarbeiters auf 20 Stunden 
die Personalausgaben im Jahr 2016 im Bereich der Kläranlage nicht verringerten, ist auf die 
buchungsmäßig korrekte Zuordnung der Entschädigung für den Lehrling zurückzuführen. In 
den Jahren 2014 und 2015 wurde diese über die Kostenstelle des Bauhofes abgerechnet 
und in Folge vom Bereich der Kläranlage vergütet.  
 
Die Leistungen des Bauhofes umfassen Kernaufgaben wie zB. die Straßenerhaltung, den 
Winterdienst auf den Gehsteigen und die Instandhaltung der Wasserversorgung. Neben 
diesen Tätigkeiten sind jedoch hohe Arbeitsleistungen durch Tätigkeiten für die 
Ortsbildpflege, für sonstige Märkte und für Sportplätze gebunden. Durch die rege 
Bautätigkeit in den vergangen Jahren waren die Mitarbeiter auch häufig bei Projekten des 
außerordentlichen Haushaltes eingesetzt.  
 
Im Vergleich zu den Gesamtausgaben vereinnahmte der Bauhof an geleisteten 
Bauhoftätigkeiten (Vergütungen Personal und Fahrzeuge) nur durchschnittlich rund 70 %. 
Einschließlich diverser Leistungserlöse lag der Abgang bei durchschnittlich rund 91.200 Euro 
pro Jahr. 
 
Die Vergütungssätze sind künftig so zu verrechnen, dass sämtliche beim Bauhof anfallenden 
Ausgaben abgedeckt werden und die Bauhofgebarung – bis auf kleinere Abweichungen – 
ein ausgeglichenes Ergebnis zeigt. 
 
Hinweis zur Konsolidierung: Der Personalstand im Bereich des Bauhofes zeigt im Vergleich 
zu anderen Gemeinden Einsparpotential, insbesondere deshalb, da der Winterdienst 
inklusive der Schneestangen- und Schneegittersetzung sowie das Böschungsmähen bereits 
an private Anbieter ausgelagert sind. Weiters ist in den kommenden Jahren kaum mit der 
Abwicklung von Bauvorhaben zu rechnen. Bei personellen Veränderungen sollte, nach 
kritischer Betrachtung des derzeitigen Leistungsspektrums, eine Reduzierung um 1 PE 
erfolgen. Das künftige Einsparpotential ist mit rund 40.000 Euro zu bewerten. 
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In der unten angeführten Tabelle sind jene Bereiche genannt, die in den Jahren 2015 und 
2016 vermehrt Vergütungen an den Bauhof zu leisten hatten: 
 

Bereich Vergütungen 2015 Vergütungen 2016 
 Beträge in Euro 
Gemeindestraße 31.982  39.882  
diverse Vorhaben des ao. H. 40.196 37.351 
Winterdienst 23.373  23.355  
Wasserversorgung 7.766  19.707  
Ortsbildpflege 8.347  19.058  
Abfallentsorgung 11.050  17.229  
Abwasserbeseitigung 9.938  11.589  
sonstige Märkte 9.797  11.452  
Sportplätze 15.706  11.011  
Sonstige 52.170  52.750  

 
 
Gemeindestraßen  
Wie aus der Tabelle ersichtlich, entfiel ein hoher Anteil der Vergütungsleistungen auf den 
Bereich der Gemeindestraßen. Dazu ist anzumerken, dass zusätzlich zu den Arbeiten im 
ordentlichen Haushalt im Jahr 2015 rund 18.600 Euro und im Jahr 2016 rund 34.800 Euro an 
Vergütungsleistungen im außerordentlichen Haushalt erbracht wurden. Hauptsächlich 
wurden diese Tätigkeiten im Rahmen des Straßenbauprogramms geleistet. In Summe 
leisteten die Mitarbeiter im Jahr 2016 rund 74.700 Euro im Bereich der Gemeindestraßen.  
 
 
Ortsbildpflege  
Die Ausgaben im Bereich der Ortsbildpflege lagen im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 bei 
durchschnittlich rund 60.000 Euro jährlich. Es werden sämtliche Verkehrsinseln, Grünan-
lagen samt Blumenschmuck, ein Teich sowie der Fitnessparcour betreut. Die von einem 
privaten Anbieter durchgeführten Mäharbeiten verursachten 2016 Ausgaben von rund 
22.000 Euro. Dazu ist festzuhalten, dass auch die anfallenden Ausgaben für das 
Böschungsmähen innerhalb des Ortsgebietes der Ortsbildpflege zugeordnet wurden. 
 
Das Mähen von Straßenböschungen ist hinkünftig dem Ansatz „612 – Gemeindestraßen 
bzw. Güterwege“ zuzuordnen. 
 
Zusätzlich betrugen im Jahr 2016 die Vergütungsleistungen an den Bauhof rund 19.000 
Euro. Die restlichen Kosten teilten sich auf die Bepflanzung und Gestaltung der Grünflächen 
und Blumeninseln sowie die Erstellung des Baumkatasters auf. 
 
Beim Ansatz „363 – Ortsbildpflege“ wurde ein Großteil der Leistungen (Mähen, Pacht für 
Fahrradständer) auf Post 613 verbucht. Künftig sind hier die laut Kontierungsleitfaden 
vorgesehenen Posten 728 bzw. 701 zu verwenden. 
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Hinweis zur Konsolidierung: Die Gemeinde sollte Einsparmöglichkeiten bei der Ortsbildpflege 
ausloten. Insbesondere durch eine Veränderung der Pflegestandards und Maßnahmen zur 
Pflegevereinfachung sowie durch Vermeidung von Fremdleistungen bei den Mäharbeiten 
könnte dies erreicht werden. Ziel muss es sein, die dafür jährlich eingesetzten Personal- und 
Sachkosten (ohne Böschungsmähen) um rund 20 % bzw. 10.000 Euro zu reduzieren. 
 
 
Winterdienst und Straßenreinigung 
Der Winterdienst auf den Gehsteigen wird von den Bauhofmitarbeitern durchgeführt. 
Sämtliche Räumungsarbeiten auf den Gemeindestraßen sind an private Anbieter 
ausgelagert. Die Ausgaben für den Winterdienst (inkl. Personalausgaben) lagen im Jahr 
2014 bei insgesamt rund 40.000 Euro, was auf den milden Winter zurückzuführen ist. In den 
Jahren 2015 und 2016 ergaben sich Gesamtausgaben von durchschnittlich rund 
70.000 Euro pro Jahr. Der Bereich des Winterdienstes und der Straßenreinigung wurde im 
Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2017 mit rund 110.600 Euro präliminiert. 
 
Der Winterdienst unterteilt sich in folgende Ausgabepositionen: 
 
Positionen  2014 2015 2016 
 Beträge in Euro 
Ankauf Streusalz und -splitt 7.673 9.325 8.016 
Kostenbeitrag Winterdienst Landesstr. 3.283 3.283 3.283 
Straßenreinigung 5.978 2.638 5.935 
Vergütungen an Bauhof 14.606 23.373 23.355 
Entgelte an Externe/Landwirte 7.488 25.096 25.500 
 
Der Ankauf für Streusalz und Streusplitt wurde der Post „728 – Entgelte für sonstige 
Leistungen“ zugeordnet. 
 
Für diese Ausgaben sind hinkünftig die laut Kontierungsleitfaden vorgesehenen 
Postengruppen „455 – Chemische Mittel“ und „459 – sonstige Verbrauchsgüter“ 
heranzuziehen. 
 
Die Räumung und Streuung erfolgt nach der Richtlinie für das Straßenwesen (RVS 
12.04.12). Diese wurde in der Gemeinderatssitzung am 17. Februar 2011 beschlossen. Den 
Winterdienstvereinbarungen mit den beiden privaten Anbietern liegt ein Winterdienstplan zu 
Grunde. 
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Öffentliche Einrichtungen 
Wasserversorgung 
 

 
 
Im Bereich der Wasserversorgung verzeichnete die Marktgemeinde Frankenmarkt im Jahr 
2014 einen Abgang in Höhe von rund 14.700 Euro. Die Haushaltsjahre 2015 und 2016 
schlossen mit Überschüssen ab, die bei rund 47.000 Euro bzw. rund 6.900 Euro lagen. Der 
Nachtragsvoranschlag geht für das Haushaltsjahr 2017 wieder von einem Abgang in Höhe 
von 126.400 Euro aus. 
 
Die starke Volatilität der Betriebsergebnisse lag daran, dass sich die Ausgaben für die 
Instandhaltungen zwischen rund 80.200 Euro und rund 125.200 Euro bewegten. Der 
ungewöhnlich hohe Abgang im Jahr 2017 ergab sich ebenfalls durch die hohen 
präliminierten Instandhaltungsausgaben in Höhe von rund 220.000 Euro. Festzustellen war, 
dass davon rund 76 % (rund 167.000 Euro) Ausgaben betrafen, die Großinstandsetzungen 
waren und als Investitionen gewertet werden können. Der Großteil dieser Investitionen betraf 
die Abschnitte „Bergweg“ und „Marktfeld“. Werden diese in Abzug gebracht, ergibt sich 
entgegen obiger Grafik im Haushaltsjahr 2017 ein positives Betriebsergebnis. 
 
In Zukunft sind Großinstandsetzungen als Investitionen zu verrechnen bzw. als außer-
ordentliche Projekte darzustellen. 
 
Der Annuitätendienst nahm im Prüfungszeitraum jährlich durchschnittlich rund 19.200 Euro 
ein und betrifft ein laufendes Darlehen für den Bauabschnitt 02. Dieses Förderdarlehen 
beruht auf einem Fixzinssatz von 4,99 %, welches im Jahr 2023 ausläuft und den Betrieb 
wesentlich entlasten wird. Bis zum Jahr 2016 wurde die 2. Halbjahresrate immer erst im 
darauffolgenden Jahr verrechnungsmäßig gebucht. Im Zuge der Umstellung der 
Verwaltungssoftware einschließlich Rechnungswesen wurde dies richtig gestellt und 
belastete somit den Betrieb einmalig im Jahr 2017 zusätzlich mit rund 10.000 Euro. 
 
 
 

2014 2015 2016 NVA 2017

Einnahmen 184.221 186.894 208.279 198.100

Ausgaben 198.909 139.942 201.427 324.500

Abgang/Überschuss -14.688 46.953 6.852 -126.400
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Die Gebühren wurden auf Grundlage der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung der 
Gemeinde (Gebührenkalkulation) festgesetzt. Im Wege der internen Leistungsverrechnung 
verrechnete die Gemeinde im Prüfungszeitraum eine Verwaltungskostentangente in Höhe 
von durchschnittlich rund 12.800 Euro pro Jahr. 
 
Die Mindest-Wasseranschlussgebühr lag im Jahr 2017 um 43 Euro über der vom Land 
Oberösterreich festgelegten Mindestgebühr in Höhe von 1.934 Euro. 
 
Die Wasserbezugsgebühr wurde für das Jahr 2016 von der Gemeinde mit 1,47 Euro netto 
festgesetzt und entspricht daher den Vorgaben des Landes Oberösterreich. Die nach dem 
Wasserverbrauch berechneten Benützungsgebühren brachten im Prüfungszeitraum 
Einnahmen von durchschnittlich rund 159.500 Euro pro Jahr. Das Wasserleitungsnetz 
erstreckt sich in der Gemeinde über eine Länge von rund 55 km. Der nach Einwohnern 
berechnete Anschlussgrad an der Trinkwasserversorgung liegt laut Gebührenkalkulation 
2017 bei rund 70 %. Die restlichen Haushalte beziehen das Trinkwasser aus Einzelver-
sorgungsanlagen (private Wassergenossenschaft, Hausbrunnen). 
 
Es ist weiterhin auf eine Ausgabendeckung inkl. korrekter Verbuchung der Bauhof-
vergütungen zu achten. 
 
Herstellung der Hausanschlussleitungen 
Die derzeit gültige Wasserleitungsordnung für die gemeindeeigene Wasserversorgungs-
anlage wurde im November 2017 vom Gemeinderat beschlossen. Im § 4 Abs. 2 ist nunmehr 
die Kostentragung der Anschlussleitung durch den Objekteigentümer geregelt. Die rechtliche 
Grundlage bildet der § 5 Oö. Wasserversorgungsgesetz 2015, wonach die Veranlassung der 
Herstellung des Anschlusses an die öffentliche Versorgungsleitung bzw. auch die 
Übernahme der Kosten der Herstellung, dem Eigentümer des anschlusspflichtigen Objektes 
obliegt. 
 
Bei einer stichprobenartigen Kontrolle konnten keine Unregelmäßigkeiten bei der Umsetzung 
der Anschlusspflicht festgestellt werden. 
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Abwasserbeseitigung 
 

 
 
Auch die Betriebsergebnisse im Bereich der Abwasserbeseitigung unterlagen einer starken 
Schwankung. Nur das Haushaltsjahr 2015 schloss mit einem Überschuss in Höhe von rund 
49.000 Euro ab. Der Hauptgrund für die Abgänge in den Jahren 2014 und 2016 lag, wie 
bereits im Bereich der Wasserversorgung festgestellt, an den hohen Instandhaltungsaus-
gaben, die bei insgesamt rund 92.900 Euro bzw. rund 182.800 Euro lagen. 
 
Zur Bedeckung der Instandhaltungen wurden in diesen Jahren Interessentenbeiträge in 
Höhe von rund 21.300 Euro bzw. rund 159.200 Euro im ordentlichen Haushalt belassen, 
wovon nur rund 16.300 Euro bzw. rund 103.300 Euro als Großinstandsetzungen 
gegengerechnet werden können. Die übrigen Interessentenbeiträge wurden im ordentlichen 
Haushalt belassen. Unter Berücksichtigung dieser Verrechnungen ergeben sich entgegen 
obiger Grafik in den Jahren 2014 und 2016 Betriebsergebnisse in Höhe von rund -900 Euro 
bzw. 57.400 Euro. 
 
In Zukunft sind Großinstandsetzungen als Investitionen zu verrechnen bzw. als außer-
ordentliche Projekte darzustellen. 
 
Angemerkt wird, dass zweckgebundene Einnahmen aus Aufschließungs- und Interessenten-
beiträgen zur Rückzahlung von bestehenden Darlehen verwendet oder damit Rücklagen 
gebildet werden können, sofern sie nicht zur Bedeckung von Investitionen benötigt werden. 
 
Die Gemeinde hat im Bereich der Abwasserbeseitigung Darlehen in Höhe von rund 
6.530.308 Euro zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aushaftend. Der Annuitätendienst für 
laufende Darlehen (Darlehensrückzahlung inkl. Kreditzinsen abzüglich Annuitätenzuschüsse) 
schlug sich mit durchschnittlich rund 346.700 Euro pro Jahr nieder. Gemessen an den 
Gesamtausgaben beträgt der Nettoaufwand rund 38 % pro Jahr. Erst mit dem Auslaufen der 
Kanalbaudarlehen (BA 03 und 04) in den Jahren 2019 und 2020 wird sich der aufzu-
bringende Nettoaufwand um insgesamt rund 96.000 Euro bedeutend verbessern. 
 
 

2014 2015 2016 NVA 2017

Einnahmen 875.785 885.545 949.552 983.700

Ausgaben 892.965 836.592 995.468 970.900

Abgang/Überschuss -17.180 48.954 -45.916 12.800
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Das Kanalnetz erstreckt sich in der Gemeinde über eine Länge von rund 39 km, wobei der 
nach Einwohnern gerechnete Anschlussgrad laut Gebührenkalkulation 2017 bei rund 94 % 
liegt. Die nach dem Wasserverbrauch berechneten Benützungsgebühren brachten in den 
Jahren 2014 bis 2016 Einnahmen zwischen rund 711.200 Euro und rund 790.100 Euro. 
 
Die Mindest-Kanalanschlussgebühr lag im Jahr 2017 um 74 Euro über der vom Land 
Oberösterreich festgelegten Mindestgebühr in Höhe von 3.226 Euro. Die Kanalbenützungs-
gebühr wird nach dem Wasserverbrauch berechnet und entsprach im Jahr 2016 mit 
3,61 Euro netto den Vorgaben des Landes. 
 
Auch künftig ist eine Ausgabendeckung zu gewährleisten. 
 
Bei einer stichprobenartigen Kontrolle konnten keine Unregelmäßigkeiten bei der Umsetzung 
der Anschlusspflicht festgestellt werden. 
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Abfallbeseitigung 
 

 
 
 

Der Betrieb der Abfallbeseitigung verzeichnete im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 durch-
gehend negative Ergebnisse, die zwischen rund 5.200 Euro und rund 15.500 Euro lagen. Zur 
Teilbedeckung des Abganges im Jahr 2016 wurde eine bestehende Abfallrücklage in Höhe 
von rund 3.200 Euro aufgelöst. 
 
Um den jährlichen Preissteigerungen entgegenzuwirken, erhöhte die Gemeinde in den 
Jahren 2015 und 2016 die Abfallgebühr. Der Abgang im Jahr 2016 erhöhte sich allerdings 
dennoch, da eine große Menge an Mülltonnen im Gesamtwert von rund 12.700 Euro auf 
Vorrat angekauft wurde. Sämtliche Abfallbehälter (Haus-, Biotonnen- und haushaltsähnliche 
Gewerbeabfälle) werden von der Gemeinde beschafft und an die Liegenschaftseigentümer 
verkauft. 
 
Der Nachtragsvoranschlag 2017 geht ebenfalls von einem Abgang in Höhe von rund 
14.100 Euro aus. Eine Gebührenanpassung im Jahr 2017 wurde nicht vorgenommen. Erst 
ab dem Haushaltsjahr 2018 ist wieder eine Anhebung der Gebühren um rund 3 % geplant, 
die jedoch die durchschnittlichen Preissteigerungen in der Abfallgebarung nicht abdecken 
wird. 
 
Die Organisation und Durchführung der Abfallbeseitigung erfolgt durch den Bezirksabfall-
verband Vöcklabruck (BAV). Das Altstoffsammelzentrum befindet sich in der Marktgemeinde 
Frankenmarkt, welches am Montag (08:00 Uhr bis 14:00 Uhr), am Freitag (08:00 Uhr bis 
12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr) und am Samstag (08:00 Uhr bis 12:00 Uhr) geöffnet 
hat. 
 
Der BAV erbringt sämtliche Leistungen für eine geordnete Abfallentsorgung, wobei die 
Gebühreneinhebung durch die Gemeinde erfolgt. Für die Betreuung, Reinigung und 
Bereitstellung der Containerstandplätze erhielt die Gemeinde im Prüfungszeitraum 2014 bis 
2016 Kostenersätze. Diese lagen bei durchschnittlich rund 9.700 Euro pro Jahr. Um dem 
Grundsatz der Kostenwahrheit zu entsprechen, wird der Abfallbeseitigung auch eine 

2014 2015 2016 NVA 2017

Einnahmen 212.818 220.420 233.544 227.100

Ausgaben 218.039 232.184 249.039 241.200

Abgang -5.222 -11.765 -15.495 -14.100
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jährliche Verwaltungskostentangente in Höhe von durchschnittlich rund 13.600 Euro 
zugerechnet. 
 
Im Jahr 2016 wurde eine Abfallgebührenordnung auf Basis des Oö. Abfallwirtschafts-
gesetzes 2009 (Oö. AWG 2009) vom Gemeinderat beschlossen. Diese sieht, wie im Gesetz 
geregelt, nur eine Abfallgebühr (Pauschalbetrag) vor. Die Höhe der Abfallgebühr wird jährlich 
gleichzeitig mit dem Voranschlag festgesetzt. 
 
Die Sammlung der Hausabfälle und haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle erfolgt je nach 
Bedarf in drei- oder in sechswöchentlichen Intervallen. Die Biotonnenabfälle werden das 
ganze Jahr in zweiwöchentlichen Intervallen entsorgt, wobei sich die Gemeinde zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben einem vertraglich gebundenen Dritten bedient. Für Grünabfälle besteht eine 
Abgabemöglichkeit zu den Öffnungszeiten im Altstoffsammelzentrum Frankenmarkt. 
 
Damit der Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages sowie der jährlich stark steigenden 
Ausgaben für die Biotonnenabfuhr entgegengewirkt werden kann, sollten ab dem Jahr 2018 
nochmalig die Abfallgebühren angepasst werden. Eine ausgabendeckende Führung dieser 
Einrichtung ist künftig zu gewährleisten. 
  



 

 32 

Kindergarten 
 

 
 
Der von einem privaten Rechtsträger geführte Kindergarten wurde im Jahr 2014 fünfgruppig 
und ab 2015 sechsgruppig geführt. Nach einer Übergangsphase mit Containerbetrieb wurde 
im Juni 2017 der neu errichtete Kindergarten (Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 
2.579.000 Euro) eröffnet. 
 
Der Kindergarten verzeichnete im Prüfungszeitraum Abgänge von insgesamt rund 
538.000 Euro. Bei der Berechnung des Abganges sind Gastbeiträge sowie der Kinder-
gartenkindertransport bereits in Abzug gebracht worden. Darüber hinaus wurde im Jahr 2016 
für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren durch Tagesmütter und Institutionen rund 
13.100 Euro aufgewandt. 
 
Der um rund 57.800 Euro höhere Abgang im Jahr 2015 gegenüber 2014 ergab sich auf 
Grund der Neueröffnung der 6. Gruppe und der damit höheren Personalausgaben. Zu einer 
Verbesserung des Ergebnisses im Jahr 2016 kam es, trotz weiter steigender Personal-
ausgaben, auf Grund des wesentlich höheren Landesbeitrages – es wurden hier insgesamt 
rund 72.500 Euro an Mehreinnahmen lukriert. 
 
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über Gruppen- und Kinderanzahl des Kindergartens in 
den jeweiligen Betriebsjahren und zeigt auch den jährlichen Abgang je Kindergartenkind 
(ohne Kindergartenkindertransport) auf: 
 
Kindergartenjahr 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Gruppenanzahl 5 6 6 
durchschnittliche Kinderanzahl 106 125 125 
davon U-3-Kinder 5 5 5 
Finanzjahr 2014 2015 2016 
Jahresabgang 156.871 Euro 214.696 Euro 166.472 Euro 
Abgang je Kind/Jahr 1.480 Euro 1.718 Euro 1.334 Euro 
 

2014 2015 2016 NVA 2017

Einnahmen 0 0 220 600

Ausgaben 156.871 214.696 166.692 240.700

Abgang -156.871 -214.696 -166.472 -240.100
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Im Kindergartenjahr 2015/2016 wurden 21 Personen mit insgesamt 12,54 PE, davon 7,89 
PE als Kindergartenpädagoginnen und 4,65 PE als Helferinnen beschäftigt. Durch die 
Anzahl der „U-3-Kinder“ kann von einer annähernden Vollauslastung gesprochen werden. 
Jedoch wird angemerkt, dass bei Bedarf weiterer Betreuungsplätze durch eine 
Zusammenfassung der „U-3-Kinder“, zB. in eine Gruppe, bis zu 133 Kinder betreut werden 
könnten. 
 
Die Öffnungszeiten des Kindergartens sind Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 
16:30 Uhr und am Freitag von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr. Die Öffnungsstunden betrugen im 
Prüfungszeitraum durchgehend 39,5 Stunden. Die Ferienbetreuung wird von der Nachbar-
gemeinde Vöcklamarkt durchgeführt. 
 
Die Gemeinde erhielt im Kindergartenjahr 2016 von den Gemeinden Eberschwang und 
Pfaffing Gastbeiträge in Höhe von rund 1.330 Euro. Da alle Kinder aus der Marktgemeinde 
Frankenmarkt im örtlichen Kindergarten betreut werden konnten, musste die Gemeinde im 
Gegenzug keine Gastbeiträge leisten. 
 
Der Nachtragsvoranschlag 2017 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von rund 240.100 Euro 
aus. Bei gleichbleibender Kinderzahl bedeutet dies einen Zuschussbedarf von rund 1.921 
Euro pro Kind. Der von der Gemeinde zu leistende Zuschuss je Kindergartenkind muss für 
diesen Zeitraum als überdurchschnittlich hoch angesehen werden. Einerseits sind die 
sinkenden Einnahmen bei der Gruppen- und Sprachförderung und andererseits die 
steigenden Personalausgaben ursächlich für den hohen Abgang im Finanzjahr 2017 
verantwortlich. 
 
Materialbeitrag 
Die Höhe des einbehaltenen Material- und Werkbeitrages lag im Finanzjahr 2016 bei rund 
90 Euro pro Kind und ist als ausgabendeckend zu bezeichnen. Gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben kann (je nach tatsächlichem Aufwand) ein maximaler Beitrag von 111 Euro pro 
Jahr eingehoben werden. 
 
Kindergartentransport 
Die Busbegleitung wird teilweise von den Kindergartenhelferinnen sowie auch durch eine 
Angestellte des Busunternehmens durchgeführt. Das Stundenausmaß beträgt je nach 
Anzahl der Kinder und je nach notwendigen Fahrtrouten rund 19 Stunden wöchentlich. Für 
die Begleitperson beim Kindergartentransport wurden im Prüfungszeitraum unverändert 
8 Euro pro Kind eingehoben. Ab 1. April 2017 wird von den Eltern der zu befördernden 
Kinder ein monatlicher Kostenbeitrag von 10 Euro je Kind vereinnahmt, welcher jedoch nach 
wie vor nicht ausgabendeckend ist. Die Gesamteinnahmen 2016 betrugen rund 3.300 Euro 
und wurden bei der Post 817 verbucht. 
 
Aus dem erzielten Abgang bei der Busbegleitung errechnete sich bei 43 transportierten 
Kindern im Jahr 2016 ein Zuschuss der Gemeinde in Höhe von rund 533 Euro pro Kind. 
Somit errechnet sich ein ausgabendeckender Elternbeitrag in Höhe von 56 Euro pro Kind 
und Monat (bei 11 Betriebsmonaten). 
 
Hinweis zur Konsolidierung: Aufgrund der bedeutenden Belastung des Gemeindehaushaltes 
wird eine schrittweise Erhöhung auf 25 Euro empfohlen. Weiters sollten organisatorische 
Maßnahmen zur Senkung der Ausgaben getroffen werden. Der Konsolidierungsbeitrag liegt 
bei rund 7.000 Euro. 
 
Im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 wurde der Kindergartenkindertransport unter dem 
Ansatz „2400 – Kindergarten“ verbucht. Im Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2017 
wurden die anfallenden Kosten für den Transport korrekt auf dem laut Kontierungsleitfaden 
vorgesehen Ansatz „2407 – Kindergartentransport“ dargestellt. Der Elternbeitrag für die 
Kindergartenbusbegleitung wird vom privaten Rechtsträger vereinnahmt und im Zuge der 
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Abgangsdeckung gegenverrechnet. Auch werden die Personalkosten der Helferinnen, die 
die Busbegleitung durchführen, nicht separat ausgewiesen. 
 
Im Sinne einer transparenten Veranschlagung sind künftig sämtliche Einnahmen und 
Ausgaben die Transportkosten sowie die Busbegleitung betreffend auf dem Ansatz „2407 – 
Kindergartentransport“ darzustellen. 
 
Weiters ist für die Einnahmen aus Elternbeiträgen für die Busbegleitung die Post „8101 –
Leistungserlöse – Beiträge für Busbegleitung“ zu verwenden. 
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Schülerausspeisung 
 

 
 
Der Ausspeisungsraum sowie die Küche sind im Erdgeschoss der Neuen Mittelschule 
untergebracht. Dort werden die Essensportionen für die Volksschule, die Neue Mittelschule 
sowie bis Mitte 2017 teilweise auch für den Kindergarten aufgewärmt bzw. zubereitet. Auch 
Lehrer und Bedienstete der Gemeinde können dieses Angebot nutzen. 
 
Der Betrieb musste im gesamten Prüfungszeitraum durch allgemeine Deckungsmittel 
gestützt werden. Die Budgetbelastung beziffert sich in den Jahren 2014 bis 2016 auf jährlich 
durchschnittlich rund 14.000 Euro. Durch laufende Kostensteigerungen und 
Bezugserhöhungen lag der Abgang im Jahr 2015 um rund 2.800 Euro über dem Niveau von 
2014. 
 
Die ausgewiesenen Abgänge entsprechen allerdings nicht vollständig der Kostenwahrheit, 
da diverse Betriebskosten der Schülerausspeisung (Wärme, Versicherung, etc.) nicht 
separat ausgewiesen werden und zu Lasten des Schulaufwandes Haushaltsansatz 
„212 – Neue Mittelschule“ gehen.  
 
Die anteiligen Betriebskosten (Wärme, Versicherung, Strom etc.) sind künftig ungeschmälert 
dem Ansatz „2320 – Schülerausspeisung“ zuzurechnen.  
 
Die Gemeinde kann den laufenden Schulerhaltungsaufwand für die Verpflegung der Schüler 
(Abgang Schülerausspeisung), soweit dieser nicht durch Beiträge abgedeckt ist, gemäß 
§ 50 Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 (Oö. POG 1992) auf die betroffenen 
Gemeinden der Gastschüler umlegen. Die Gemeinde erhielt im Prüfungszeitraum von 2 
Nachbargemeinden Beiträge in Höhe von durchschnittlich rund 3.260 Euro pro Jahr. Im 
Gegensatz musste die Gemeinde für die Verpflegung in anderen Schulen für Kinder aus 
Frankenmarkt Beiträge in Höhe von durchschnittlich rund 1.600 Euro pro Jahr leisten. 
 
Der Betrieb der Schülerausspeisung wird von einer Bediensteten mit einem Beschäftigungs-
ausmaß von 0,50 PE geführt. Im Jahr 2016 wurden von der Bediensteten der Schulküche 
insgesamt 8.697 Essensportionen zubereitet, davon 2.368 Essensportionen für den 
Kindergarten. 

2014 2015 2016 NVA 2017

Einnahmen 26.467 26.623 29.635 29.100

Ausgaben 39.430 42.372 42.838 42.900

Abgang -12.963 -15.749 -13.203 -13.800
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Untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Ausgaben für den Ankauf der 
vorgekochten Portionen sowie über die jeweiligen Essenstarife. 
 
Jahr 2014 2015 2016 2017 
 Beträge in Euro 
Lebensmitteleinkauf 15.999 17.211 18.510 18.000 
Tarif KIGA-Kinder 2,25 2,30 2,30 2,30 
Tarif Schulkinder 3,00 3,05 3,05 3,15 
Tarif Lehrer/Personal 5,50 5,60 5,60 5,80 

 
Der Lebensmitteleinsatz pro Portion lag im Jahr 2016 bei 2,13 Euro. Für das Jahr 2016 
errechnet sich ein von der Gemeinde zu tragender Zuschussbedarf je Essensportion von 
rund 1,52 Euro pro Portion. Eine Ausgabendeckung wäre im Jahr 2016 mit einem 
Portionspreis von rund 4,92 Euro zu erreichen gewesen. 
 
Hingewiesen wird auf die Tatsache, dass mit der Neueröffnung des Kindergartens der 
Mittagstisch nicht mehr von der Schülerausspeisung in der Neuen Mittelschule, sondern vom 
gemeindeeigenen Alten- und Pflegeheim bezogen wird. Das heißt, dass dadurch in der 
Schülerausspeisung 2.368 Essenportionen weniger hergestellt werden, sich die Fixkosten in 
der Schülerausspeisung jedoch nicht wesentlich verringern werden. Dadurch wird sich eine 
weitere Erhöhung des Zuschussbedarfes pro Essenportion durch die Gemeinde ergeben. 
 
Die Gemeinde sollte prüfen, ob der Essenstarif für die Kindergartenkinder in Höhe des 
Einstandspreises der Essensportion aus dem Alten- und Pflegeheim verrechnet werden 
kann. Weiters sollte eine generelle Essenszubereitung für die gesamte Schülerausspeisung 
durch die Küche des gemeindeeigenen Alten- und Pflegeheimes angedacht werden. 
 
Im Voranschlag 2017 wurde ein Abgang in Höhe von 13.800 Euro präliminiert. Unter 
Einrechnung der anteiligen Betriebskosten wird sich der Abgang im Jahr 2017 entsprechend 
erhöhen. Positiv wird sich die Anhebung der Essensbeiträge ab dem Schuljahr 2017/18 
auswirken.  
 
Hinweis zur Konsolidierung: Grundsätzlich haben die Gemeinden bei privatrechtlichen 
Entgelten und somit auch bei der Schülerausspeisung ausgabendeckende Entgelte 
einzuheben. Um sich diesem Grundsatz anzunähern, sollte mit dem Schuljahr 2018/19 ein 
Essensbeitrag in Höhe von 3,50 Euro für Schüler und für Kindergartenkinder in Höhe des 
Einstandspreises eingehoben werden. Der Konsolidierungsbeitrag liegt bei rund 5.000 Euro. 
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Alten- und Pflegeheim 
 

 
 
Im Jahr 2009 wurde das mit Gesamtkosten in Höhe von rund 10.400.000 Euro errichtete 
gemeindeeigene Alten- und Pflegeheim in Betrieb genommen. Inklusive eines Kurzzeit-
pflegebettes bietet das Heim 81 1-Personen-Wohneinheiten. Im Prüfungszeitraum war das 
Heim mit nahezu 100 % ausgelastet. 
 
Der Bereich des Alten- und Pflegeheimes verzeichnete im Prüfungszeitraum nur im Jahr 
2015 einen Überschuss. In den Finanzjahren 2015 und 2016 waren Rücklagenentnahmen 
notwendig, um ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. Der Nachtragsvoranschlag 2017 
wurde mit einem Abgang in Höhe von 163.700 Euro präliminiert. Da der Gemeinderat in 
seiner Sitzung am 17. November 2016 lediglich eine 6 %ige Erhöhung der Heimentgelte 
beschloss, wird es notwendig sein, annähernd die gesamte Bedeckungsrücklage aufzulösen, 
um in diesem Jahr den Abgang zu bedecken. Für das Finanzjahr 2018 ist eine Erhöhung der 
Heimentgelte um 12,65 % beabsichtigt, um wieder eine Ausgabendeckung zu erreichen. 
 
Die Gemeinde hat künftig darauf zu achten, dass der Bereich des Alten- und Pflegeheimes, 
inkl. der für Instandhaltungen zu bildenden Rücklage, ausgeglichen präliminiert und geführt 
wird. 
 
Folgende Tabelle zeigt die notwendigen Rücklagenentnahmen, damit der Haushaltsansatz 
„859 – Alten- und Pflegeheim“ ausgeglichen erstellt werden konnte: 
 
 2014 2015 2016 2017 
 Beträge in Euro 
Rücklagenentnahmen 67.037 12.450 107.804 167.300 

 
Die Verwaltungsleistungen wurden im gesamten Prüfungszeitraum mit einem jährlichen 
Betrag von rund 40.500 Euro jährlich vergütet. Dies entspricht keinesfalls dem tatsächlichen 
Aufwand.  
 

2014 2015 2016 NVA 2017

Einnahmen 2.772.587 2.833.747 2.896.740 3.021.300

Ausgaben 2.808.298 2.813.938 2.965.726 3.185.000

Überschuss/Abgang -35.712 19.810 -68.986 -163.700
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Die Gemeinde hat die Verwaltungskostentangente an den tatsächlichen Aufwand 
anzupassen und dem Ansatz „859 – Alten– und Pflegeheim“ dementsprechend zu zuordnen. 
 
Laut Vorgaben der Fachabteilung sind jährlich Rücklagen für Instandhaltungen bzw. 
Ersatzinvestitionen im Ausmaß von 1,09 Euro pro Tag und pro Bett zu bilden. Das heißt, im 
Prüfungszeitraum wäre grundsätzlich eine jährliche Rücklagenbildung in Höhe von rund 
32.200 Euro erforderlich gewesen. 
 
Im Jahr 2014 wurde dieser Betrag geringfügig unterschritten, im Jahr 2015 wurde dieser 
erreicht und im Jahr 2016 konnten Anschaffungen um rund 38.800 Euro getätigt werden. Der 
Nachtragsvoranschlag 2017 hingegen weist keine Rücklagenbildung und Investitionen in 
Höhe von lediglich rund 3.600 Euro auf, wodurch die Landesvorgaben der Fachabteilung 
bezüglich Rücklagenbildung nicht eingehalten werden können. 
 
Grund dafür sind die markant gestiegenen Personalausgaben, die sich auch durch die neue 
Stichtagsberechnung ergaben. Die Personalausgaben betragen rund 74,5 % der Gesamt-
ausgaben. 
 
Die bestehenden Rücklagen wiesen folgende Bestände zum Ende des Finanzjahres 2016 
auf: 
 

Rücklage Betrag in Euro 
Ersatzinvestitionen 117.623 
Altenhilfefonds 57.852 
Bedeckungsmittel 188.050 
Summe 363.525 

 
Die Heimentgelte werden jährlich angepasst. Im Jahr 2017 galten folgende Beträge pro 
Person (inkl. 10 % MwSt.):  
  Einbettzimmer: 91,30 Euro   Bettfreihalteentgelt je nach Pflegestufe: 86,90 Euro bis 150,15 Euro  Kurzzeitpflegezimmer je nach Pflegestufe: 118,25 Euro bis 154,55 Euro 
 
Mit den festgesetzten Heimentgelten liegt das Alten- und Pflegeheim der Marktgemeinde 
Frankenmarkt im unteren Drittel im Bezirk Vöcklabruck. 
 
Neben den Heimentgelten des Sozialhilfeverbandes in Höhe von rund 2.090.200 Euro 
wurden im Jahr 2016 rund 188.600 Euro von „Selbstzahlern“ und rund 24.800 Euro an 
Kostenbeiträgen für vorübergehende Abwesenheit eingenommen. 
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Freibad 
 

 
 
Das Freibad wurde in den siebziger Jahren eröffnet. Das Bad verfügt über zahlreiche 
Attraktionen (jeweils ein Familien-, Sport- und Kinderbecken, 2 Wasserrutschen und einen 
Sprungturm). Im Jahr 2007 erfolgte die Erneuerung des Familienbeckens mittels Darlehens-
finanzierung. Der dafür zu leistende Annuitätendienst lag im Prüfungszeitraum bei durch-
schnittlich rund 36.900 Euro, welcher beim ausgewiesenen Abgang nicht abgebildet wird. 
Das Darlehen belastete den ordentlichen Haushalt bis zum Jahr 2016. 
 
Das Freibad der Marktgemeinde Frankenmarkt ist wie der Großteil kommunaler Bade-
anlagen defizitär. Die Defizite betrugen im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 insgesamt rund 
209.700 Euro bzw. durchschnittlich rund 69.900 Euro pro Jahr. Im Vergleich zu ähnlichen 
Freibadanlagen liegt der jährliche Abgang in einem sehr hohen Bereich. Den wesentlichsten 
Kostenfaktor stellen die Instandhaltungen dar, was bereits auch auf das entsprechende Alter 
der Badeanlage rückschließen lässt. 
 
Der hohe Abgang im Jahr 2015 beinhaltet Reparaturen bei der Wasseraufbereitungsanlage, 
die durchgeführt werden mussten. Der Abgang im Jahr 2016 und der Nachtragsvoranschlag 
2017 beinhalten große Instandsetzungen in Höhe von rund 51.000 Euro bzw. rund 45.600 
Euro, die als Investition zu werten sind und nicht in der obigen Grafik dargestellt werden. 
 
Dies betraf im Jahr 2016 die Erneuerung der Chlordosieranlage und im Jahr 2017 die 
Dacherneuerung des Klubgebäudes. Entsprechende Vergleichsangebote samt Vorstands-
beschlüssen liegen vor. 
 
Auch die Ausgaben für chemische Mittel in Höhe von durchschnittlich rund 10.700 Euro pro 
Jahr erscheinen sehr hoch im Vergleich zu anderen Freibädern. Diese betreffen fast zur 
Gänze (rund 10.500 Euro) einen Lieferanten, welcher auch die jährliche Betreuung und 
Wartung des Freibades vornimmt. Angemerkt wird, dass dieser Lieferant im Prüfungszeit-
raum 2014 bis 2016 für Wartung (inkl. Instandhaltung) und Betriebsstoffe (chemische Mittel) 
insgesamt rund 105.000 Euro erhielt. 
 

2014 2015 2016 NVA 2017

Einnahmen 26.526 48.841 32.253 37.500

Ausgaben 90.743 130.204 96.394 134.400

Abgang -64.218 -81.363 -64.141 -96.900
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Die Gemeinde hat sämtliche Ausgaben für Betriebsstoffe zu hinterfragen und Vergleiche mit 
Referenzbädern anzustellen. Ferner sind die jährlich anfallenden Instandhaltungen stets zu 
hinterfragen sowie bei der Vergabe auf Basis eines Leistungsverzeichnisses Vergleichs-
angebote einzuholen. 
 
Die Badetarife wurden zuletzt im Jahr 2013 neu festgesetzt. Der Tarif für erwachsene 
Vollzahler erscheint mit 4,50 Euro zwar angemessen, wird aber durch die Tatsache 
relativiert, dass durch eine Vielzahl an Ermäßigungen nur wenige Besucher diesen Preis 
auch tatsächlich bezahlen. 
 
Um eine Vereinfachung der Preisstruktur zu erhalten, hat die Marktgemeinde Frankenmarkt 
die Tarifordnung für ihr Freibad zu überarbeiten und die Vielzahl an Ermäßigungen auf ein 
Minimum zu reduzieren. 
 
Das Freibad ist je nach Großwetterlage von Mai bis Anfang September geöffnet. Die 
täglichen Öffnungszeiten sind bei Schönwetter von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr. In den Monaten 
Mai und Juni könnten die Öffnungszeiten auf 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr eingeschränkt werden. 
 
Hinweis zur Konsolidierung: Im Prüfungszeitraum lag der Ausgabendeckungsgrad bei rund 
35 %. Im Lichte der vorliegenden Abgangssituation beim Freibad sollten Optimierungs-
möglichkeiten genutzt werden. Beispielsweise könnten der Ermäßigungssatz mit maximal 
50 % des Vollpreises festgelegt und die Saisonkarten zumindest auf das 14-fache des 
Einzelpreises angehoben werden. Darüber hinaus sollten die Badetarife im Jahr 2018 um 
rund 5 % erhöht und zukünftig jährlich entsprechend der Steigerung des Verbraucher-
preisindexes angepasst werden. Eine Anpassung der Badetarife im Jahr 2018 würde 
Mehreinnahmen in der Höhe von rund 3.000 Euro bringen. 
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Weitere wesentliche Feststellungen 
 
Feuerwehrwesen 
Im Gemeindegebiet bestehen 2 Freiwillige Feuerwehren, die FF Frankenmarkt mit rund 
76 aktiven und 16 jugendlichen Mitgliedern und die FF Raspoltsedt mit rund 48 aktiven und 
16 jugendlichen Mitgliedern. 
 
Die Aufwendungen je Einwohner für die Freiwilligen Feuerwehren lagen im Prüfungszeitraum 
zwischen 14,12 Euro und 17,63 Euro pro Jahr. Dieser Wert liegt über dem Bezirksdurch-
schnitt von rund 12 Euro pro Einwohner. 
 
In den Jahren 2015 und 2016 stellte die Gemeinde beiden Feuerwehren Pauschalbeträge in 
Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro bzw. rund 35.000 Euro zur Abdeckung von 
Instandhaltungen sowie Strom- und Heizkosten zur Verfügung. Diese Beträge wurden auf 
der Postenklasse "61x – Instandhaltungen“ verbucht. Im Jahr 2017 sind die Positionen mit 
38.000 Euro ausgestattet. 
 
Diese Pauschalbeträge sind als Globalbudget zu werten und dementsprechend auf der 
Postenklasse „754 - Lfd. TZ an sonst. Träger öffentlichen Rechts“ zusammenzufassen und 
zu verbuchen.  
 
Im Jahr 2016 lag der Grund für die Ausgabensteigerung in der Herstellung eines Lösch-
teiches mit Nettogesamtausgaben in Höhe von rund 17.900 Euro, die im ordentlichen 
Haushalt abgewickelt wurde. Die höheren Vergütungen an den Bauhof im Jahr 2016 sind 
durch die Erweiterung der Parkfläche neben dem Gebäude der FF Frankenmarkt angefallen. 
 
Hinweis zur Konsolidierung: Gemeindevertretung und Feuerwehrkommando sollten 
gemeinsam Möglichkeiten finden, um die Kosten für den laufenden Betrieb dem 
Bezirksschnitt anpassen zu können. Die Belastung für das Gemeindebudget ist 
entsprechend zu verringern. Der Konsolidierungsbeitrag liegt bei rund 7.700 Euro. 
 
Während des gesamten Prüfungszeitraumes scheinen keine Einnahmen aus Feuerwehr-
einsätzen auf. Die vom Gemeinderat am 6. Juli 2017 beschlossene Gebührenordnung ist 
ebenso wie die Tarifordnung von der Gemeinde umzusetzen. Die Gebühren für hoheitliche 
Tätigkeiten der Feuerwehr sind von der Gemeinde vorzuschreiben (erstmals mittels 
Lastschriftanzeige) und einzuheben. Auf das Schreiben IKD(KKM)-010037/54-2016-Ram 
wird verwiesen. 
 
Die Gemeinde hat künftig sämtliche Einnahmen aus der Gebühren- und der Tarifordnung im 
Rechenwerk der Gemeinde darzustellen. 
 
Aufgefallen ist weiters, dass neben der Zeit für die Einsätze auch Weiterbildungen, 
Teilnahmen an Wettbewerben und Vorträgen oder Sitzungen des Landesfeuerwehr-
kommandos als Vergütungsleistungen zwischen Feuerwehr und Bauhof dargestellt werden. 
Auf das Schreiben IKD(Gem)-200134/70-2016-Shü wird verwiesen und festgestellt, dass 
diese Zeiten als Sonderurlaub zu werten und daher mit 40 Stunden pro Jahr zu begrenzen 
sind. 
 
Für Tätigkeiten im Feuerwehrwesen hat die Gemeinde künftig Sonderurlaub zu gewähren 
und diesen, wie in den Richtlinien vorgesehen, mit 40 Stunden pro Jahr zu begrenzen. 
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Instandhaltungen 
Die Instandhaltungsausgaben der Gemeinde betrugen im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 
jährlich zwischen rund 515.400 Euro und rund 755.700 Euro. Der Nachtragsvoranschlag 
geht für das Haushaltsjahr 2017 von Ausgaben in Höhe von rund 766.300 Euro aus. 
 
Jahr 2014 2015 2016 2017 NVA 
Ausgaben 542.533 Euro 515.386 Euro 755.726 Euro 766.300 Euro 

 
Nachfolgende Tabelle zeigt die Bereiche mit den höchsten Instandhaltungsausgaben von 
2014 bis 2016: 
 

Jahr 2014 2015 2016 Summe 
 Werte in Euro 
Abwasserbeseitigung 92.864 42.132 182.750 317.747 
Wasserversorgung 118.365 80.236 125.244 323.845 
Alten- und Pflegeheim 91.678 90.444 86.066 268.188 
Freiwillige Feuerwehr 42.199 40.594 60.182 142.975 
Freibad 12.560 34.577 57.007 104.144 
Sportanlage 27.280 28.333 54.385 109.997 
Gemeindestraßen 19.530 27.730 52.554 99.814 
Ortsbildpflege 42.885 49.470 44.803 137.158 
Bauhof 7.611 16.978 12.330 36.919 

 
Die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Freibad und Sportanlage beinhalten 
diverse Großinstandsetzungen, die als Investitionen zu werten sind: 
  Abwasserbeseitigung rund 103.300 Euro (diverse Kanalsanierungen)  Wasserversorgung rund 39.100 Euro (Verlegung Hauptleitung Marktfeld)  Freiwillige Feuerwehr rund 25.200 Euro (Errichtung Löschwasserbehälter)  Freibad rund 51.000 Euro (Erneuerung Chlordosieranlage)  Sportanlage rund 68.300 Euro (Einfriedung Sportanlage) 
 
Freiwillige Feuerwehr 
Im Jahr 2016 errichtete die Gemeinde einen Löschwasserbehälter im Ortsteil Raspoltsedt mit 
Gesamtkosten in Höhe von rund 25.200 Euro über den ordentlichen Haushalt, dessen 
Verbuchung über die Post „61x – Instandhaltung“ abgewickelt wurde. Die Bedeckung der 
Ausgaben erfolgte durch Zuschüsse des Landesfeuerwehrverbands Oberösterreich (rund 
7.300 Euro) und finanzielle Mittel der Gemeinde. Die Vergabe und die damit verbundene 
Durchführung der Arbeiten erfolgten mit Beschlussfassung des dafür zuständigen 
Gemeindevorstandes. 
 
Sportanlage 
Die Einfriedung der Tennisplätze band Gesamtkosten von insgesamt rund 68.300 Euro, 
wobei sich die Gemeinde zu 50 % und die Sektionen Fußball und Tennis zu jeweils 
25 % beteiligten. Die Aufteilung des Gemeindeanteils erfolgte ausgabenseitig je zur Hälfte 
auf die Jahre 2016 und 2017. Die Arbeiten wurden von den Bauhofmitarbeitern und den 
Vereinsmitgliedern ausgeführt. Weiters wurde im Jahr 2016 ein Rasenmähroboter mit 
Ausgaben in Höhe von rund 12.100 Euro angekauft, welche ebenfalls als Investition zu 
werten sind. 
 
Künftig sind bis zur Umstellung auf die VRV 2015 größere Instandsetzungsausgaben über 
ein entsprechendes Projekt im außerordentlichen Haushalt abzuwickeln. Instandsetzungs-
ausgaben, die als Investitionen zu bewerten sind, sind der Postenklasse 0 zuzuordnen. 
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Gemeindestraßen 
In den Rechenwerken 2014 bis 2016 sind im ordentlichen Haushalt im Bereich der 
Gemeindestraßen (Unterabschnitt 612) die nachfolgenden Aufwendungen dargestellt: 
 

Jahr 2014 2015 2016 
Gesamtaufwand 17.702 Euro 40.947 Euro 69.638 Euro 
Straßenkilometer 27,73 27,73 27,73 
Aufwand je Straßenkilometer 638 Euro 1.477 Euro 2.511 Euro 

 
Der Aufwand je Straßenkilometer bewegte sich in den Jahren 2015 und 2016 im landes-
weiten Vergleich auf überhöhtem Niveau. Der Grund dafür liegt in der Kontierung, da die 
oben genannten Ausgaben nicht nur die „Gemeindestraßen“ sondern auch die „Güterwege“ 
betreffen. Der Ansatz „616 – Güterwege“ beinhaltet im Gegensatz nur die laufende Transfer-
zahlung an den Wegeerhaltungsverband sowie die Vergütungsleistungen an den Bauhof. 
 
Zu einer Ausgabensteigerung im Jahr 2016 kam es aufgrund einer größeren Gemeinde-
straßensanierung in der Ortschaft Kühschinken und im Ortszentrum Frankenmarkt. 
 
Künftig sind sämtliche Ausgaben (Instandhaltungen, Vergütungen, etc.), die die Güterwege 
betreffen, kontierungsmäßig auch auf dem Ansatz 616 zu verrechnen. Ferner sind größere 
Instandsetzungsmaßnahmen gesondert im außerordentlichen Haushalt zu bestreiten. 
 
Die Bauhofmitarbeiter erbrachten im Prüfungszeitraum Leistungen in Höhe von durch-
schnittlich rund 33.800 Euro pro Jahr. Hingegen konnten keine Materialkostenausgaben 
verzeichnet werden. Der Grund dafür war ebenfalls die Kontierung, da oftmals Gebrauchs- 
und Verbrauchsgüter den Instandhaltungen (Postengruppe 611) zugeordnet wurden. 
 
Bei Durchsicht einzelner Belege war zu ersehen, dass Ausgaben den Instandhaltungen 
zugeordnet wurden, obwohl richtigerweise andere Posten verwendet hätten werden müssen 
(stichprobenartige Überprüfung): 
 

Jahr Beleg Nr. Belegbezeichnung: richtige Zuordnung Betrag: 
2014 

 
12400 Honorar Kanal Frankenmarkt 1/851/728 13.000 Euro 

2014 11064 Sachverständigenhonorar 1/846/728 1.168 Euro 
2014 3487 Tennisbälle 1/262/400 662 Euro 
 Summe   14.830 Euro 
2015 9801 Stappelstühle, Barhocker 1/263/400 5.263 Euro 
2015 11741 diverse Lampen 1/320/459 1.238 Euro 
2015 4002 Trinkwasseruntersuchung 1/850/728 657 Euro 
2015 5205 Sportplatzdünger 1/262/455 639 Euro 
2015 11748 Winterreifen 1/617/400 547 Euro 

 Summe   8.344 Euro 
2016 7535 Grünraumdienste 1/363/728 11.341 Euro 
2016 9495 Honorar Kanal Zone 2 1/851/728 7.000 Euro 
2016 1107 13 Stk. MS Office 2016 1/211/070 3.470 Euro 
2016 4807 Frühlingspflegearbeiten 1/363/728 2.274 Euro 
2016 3034 diverse Lampen 1/211/459 1.298 Euro 
2016 6806 Flüssiggas 1/262/451 669 Euro 
2016 6427 T-Shirts für Tennisjugend 1/262/400 395 Euro 
2016 3804 Rasendünger 1/262/455 248 Euro 
 Summe   26.695 Euro 
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Hinkünftig sind der in der VRV geregelte Kontenplan und der Leitfaden zur Kontierung 2016 
sowohl in sachgeordneter wie auch in funktioneller Hinsicht bei der Verbuchung von 
Geschäftsfällen ausnahmslos heranzuziehen. 
 
Jugendtreff 
Der Jugendtreff Frankenmarkt ist in einem gemeindeeigenen Gebäude neben dem 
Amtsgebäude untergebracht. Die Leitung obliegt einem Sozialpädagogen, der über einen 
Verein tätig ist. Geöffnet ist der Jugendtreff an einem Mittwoch von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
sowie freitags und sonntags von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Im Sommer bleibt der Treff für 
2 Wochen geschlossen. 
 
Die Abgänge des Jugendtreffs bewegten sich im Prüfungszeitraum zwischen rund 
15.300 Euro und rund 17.700 Euro jährlich. Den monatlich gestellten Rechnungen ist ein 
Bericht über die Aktivitäten und auch die Besucherfrequenz angeschlossen. Stellt man die 
Besucherzahlen von November 2016 (Schulzeit) mit 110 Jugendlichen den Besucherzahlen 
des Monats Juli 2017 (Ferienzeit) mit 66 Jugendlichen gegenüber, so stellt man eine deutlich 
geringere Auslastung fest. 
 
Hinweis zur Konsolidierung: Bei einer Anpassung der Öffnungszeiten an die Schulzeiten wird 
ein Konsolidierungspotential in Höhe von rund 2.300 Euro gesehen.  
 
Da die Marktgemeinde Frankenmarkt bereits sehr großzügige Vereinsförderungen gewährt, 
sollte eine gezielte Verlagerung der Jugendarbeit und damit die Einbeziehung der 
Jugendlichen in die Vereine weiter forciert werden. 
 
Die Gebarung des Jugendtreffs ist beim Ansatz „439 – sonstige Maßnahmen und 
Einrichtungen“ verbucht. Diesem Ansatz werden aber auch dem Jugendtreff nicht 
zugehörige Ausgaben zugeordnet, wie zB. Säuglingspaketaktion oder Müttertreff. 
 
Aus Gründen der Transparenz wird der Gemeinde empfohlen, Einnahmen und Ausgaben, 
die rein dem Jugendtreff zuzuordnen sind, im Voranschlag auch gesondert darzustellen. 
 
Sportplatz 
Der gemeindeeigene Sportplatz ist Teil der Freizeitanlage. Das Klubgebäude wurde im Jahr 
2014 mit Gesamtkosten in Höhe von rund 413.300 Euro (inkl. 47 %iger Kostenerhöhung) 
gänzlich saniert bzw. erweitert. 
 
Betrug der Abgang im Jahr 2014 noch rund 24.600 Euro, so stieg dieser im Jahr 2015 auf 
rund 50.900 Euro und im Jahr 2016 um weitere rund 4.400 Euro an. Grund dafür war neben 
der Beseitigung von Hochwasserschäden am Fitnessparcour die Errichtung eines Zaunes 
und die Realisierung der Oberflächenentwässerung und der Sprinkleranlage. Diese 
Maßnahmen wurden alle im ordentlichen Haushalt abgewickelt. 
 
Im Nachtragsvoranschlag 2017 wurde ein Abgang in Höhe von rund 69.200 Euro 
präliminiert. Einerseits schlägt sich die Fertigstellung des Zaunes beim Tennisplatz mit rund 
32.000 Euro nieder, andererseits wurde aber auch mit Gemeindevorstandsbeschluss vom 4. 
Juli 2017 die Förderung an den Sportverein von rund 8.900 Euro auf rund 15.000 Euro 
erhöht.  
 
Die von der Gemeinde zu tragenden Aufwendungen für den Bereich „Sportplatz“ sind als 
sehr hoch zu bewerten. Wie auch beim Kapitel „Förderungen und Subventionen“ 
beschrieben, hat die Gemeinde im Bereich des Sportvereines Informationen über die 
Verwendung der gewährten Mittel einzufordern. Weiters sollte die Gemeinde eine geringere 
Basisförderung und dafür Zusatzförderungen bei Anschaffungen überlegen. Dadurch wäre 
eine Einbindung und ein Mitspracherecht gewährleistet. 
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Amtsgebäude 
Seit vielen Jahren besteht in der Gemeinde die Thematik bezüglich Errichtung eines neuen 
Amtsgebäudes. Mit der Auflösung des Gerichtsstandortes Frankenmarkt wurde das in 
unmittelbarer Nähe zum bestehenden Amtsgebäude befindliche Gerichtsgebäude 
(Hauptstraße 85) frei und somit ein Faktor in der Diskussion über einen künftigen Neubau 
bzw. eine Einmietung. 
 
Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Agrargemeinschaft mit ca. 140 Mitgliedern, 
wobei auch die Gemeinde selbst Mitglied der Gemeinschaft ist. Die jährliche Ausschüttung 
der Gemeinschaft an die Gemeinde betrug laut Rechnungsabschluss 2016 rund 1.200 Euro. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 11. Februar 2016 wurde in geheimer Abstimmung für die 
Einmietung des Gemeindeamtes in das Objekt der Agrargemeinschaft und gegen einen 
Amtsgebäude-Neubau votiert. Der Entscheidung des Gemeinderates lag eine Kalkulation mit 
einer 20-jährigen Laufzeit des Mietvertrages sowie Adaptierungsmaßnahmen durch die 
Gemeinde in Höhe von rund 100.000 Euro zu Grunde. 
 
Der in der Gemeinderatssitzung am 30. März 2017 genehmigte Mietvertrag beinhaltet jedoch 
eine 30-jährige Laufzeit, eine Nettomiete von 2.900 Euro monatlich (wertgesichert nach VPI 
2010) und Betriebskosten in Höhe von 580 Euro monatlich. In der Regel sind in den 
Betriebskosten sowohl die Kosten für die Heizung als auch für den Wasserverbrauch 
enthalten. Dies ist hier nicht der Fall. Ebenfalls nicht üblich ist die Übernahme von 
Anschlusskosten für die Nahwärme durch den Mieter. Da diese als substanzerhaltend zu 
sehen ist, werden diese Kosten gewöhnlich durch den Eigentümer getragen. Diese 
Vorgehensweise ist nicht nachvollziehbar. 
 
Ebenfalls in dieser Sitzung wurde der Umfang der Arbeiten, die einerseits die 
Agrargemeinschaft erbringen muss (Außenarbeiten, Fenstereinbau, Heizung, Sanitär 
Lifteinbau) und die andererseits von der Marktgemeinde Frankenmarkt zu bewerkstelligen 
sind (Parkette, Trockenbau, Akustikverkleidungen, Schließanlage, Malerarbeiten) 
beschlossen. Diese Kosten für die Gemeinde beliefen sich schließlich auf rund 
700.000 Euro, die im Finanzierungsplan des Landes vom September 2017 enthalten sind. 
Hier wurden für die Jahre 2019 bis 2021 Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von 300.000 Euro 
in Aussicht gestellt und 400.000 Euro hat die Gemeinde an Anteilsbeträgen aufzubringen. 
 
In der untenstehenden Tabelle werden die beiden Varianten vereinfacht (ohne Indexierung 
des Mietpreises) gegenübergestellt. 
 
  Bereich Beträge in Euro 
Mietvariante Miete (30 Jahre, 2.900 Euro/mtl.) 1.044.000  
  Sanierungskosten  700.000 
  zuerkannte Bedarfszuweisung -300.000 
  Gesamtkosten  1.444.000  
      
Neubau-
Variante 

Errichtungskosten lt. Raumprogramm 2.500 Euro/m² 
bei 700 m²  

1.750.000  

  Bedarfszuweisung - Förderquote 43 % -752.500  
 Gesamtkosten 977.500  

 
Zum Flächenausmaß eines Neubaues wird angemerkt, dass hier durch die Mitnutzung des 
Saales der angrenzenden Landesmusikschule eine grundlegende Reduktion der erforder-
lichen Fläche hätte erreicht werden können. 
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Festgehalten wird auch, dass bei der gewählten Mietvariante den seitens der Gemeinde 
eingebrachten Mitteln in Höhe von rund 700.000 Euro am Ende der Mietlaufzeit kein 
Restwert gegenüber steht.  
 
Weiters können nach Abriss des derzeitigen Amtsgebäudes die bisher lukrierten Einnahmen 
durch den Handymast in Höhe von 12.000 Euro voraussichtlich nicht mehr vereinnahmt 
werden. 
 
Kritisch wird gesehen, dass diese doch sehr beträchtliche Summe, die seitens der 
Marktgemeinde Frankenmarkt in das Gebäude investiert wurde, nicht bzw. nicht einmal 
teilweise als Mietvorauszahlung angerechnet wurde. Auch eine ev. Kaufoption zur 
Absicherung der Investition wurde nicht vereinbart. 
 
Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist, dass laut Mietvertrag das Mietverhältnis per 1. August 
2017 abgeschlossen wurde, eine Übersiedlung aufgrund des Sanierungsfortschrittes jedoch 
erst im Frühling 2018 stattfinden kann. 
 
Auch wenn die Überlegung der Gemeinde, vorrangig die vorhandenen baulichen 
Ressourcen zu nutzen, nachvollziehbar ist, so muss aus rein monetärer Sicht die Über-
siedlung des Amts in das ehemalige Gerichtsgebäude unter den oben angeführten 
Bedingungen als nicht wirtschaftlich beurteilt werden. 
 
Turn- und Sporthalle 
Die über eine Immobilienleasinggesellschaft erbaute Turn- und Sporthalle wurde in den 
1980er Jahren errichtet. Mit Gemeinderatsbeschluss am 12. September 2013 wurde nach 
Ablauf des Vertrages gegen eine Kaufoption und für die Verlängerung des Leasingvertrages 
entschieden. Dadurch kam es 2014 zur Auszahlung von rund 924.800 Euro (Kaution), wovon 
die Gemeinde rund 694.800 Euro für den Kindergartenneubau verwendete. Der Restbetrag 
in Höhe von rund 230.000 Euro wurde zur Rücklagenbildung (RA 2016) herangezogen, um 
am Ende der Leasinglaufzeit die anfallende Restzahlung und die Abgaben abdecken zu 
können. Bis zum vereinbarten Ende des Leasingvertrages im Dezember 2023 wird die 
Leasingrate den ordentlichen Haushalt der Gemeinde mit durchschnittlich rund. 78.000 Euro 
jährlich belasten. 
 
In den Jahren 2014 bis 2016 belastete der Ansatz „263 – Turn- und Sporthallen“ das 
Gemeindebudget mit durchschnittlich rund 146.000 Euro. Da für die Volksschule und die 
Neue Mittelschule nur ein Turnsaal zur Verfügung steht, tätigt die Gemeinde für die 
Benützung der Turn- und Sporthalle hier zusätzlich jährliche Ausgaben in Höhe von rund 
23.000 Euro, die direkt mit dem Pächter verrechnet werden. 
 
Der Betrieb der Turn- und Sporthalle inkl. Buffet und Sauna ist an einen Pächter ausgelagert. 
Laut Pachtvertrag beläuft sich die Pachtsumme auf 10 % der erzielten Einnahmen. Eine 
Abrechnung erfolgt monatlich. Aus der Umsatzpacht erzielte die Gemeinde im Prüfungs-
zeitraum Einnahmen von durchschnittlich rund 3.240 Euro jährlich. An Betriebskosten 
wurden vom Pächter 2016 rund 4.140 Euro erstattet. 
 
Für die Turn- und Sporthalle galten im gesamten Prüfungszeitraum folgende Tarife: 
 
Stundensätze  3/3 Halle........39 Euro 2/3 Halle........28 Euro 1/3 Halle….....14 Euro 

 
Weiters werden pro Reinigungsstunde 20 Euro verrechnet. 
 
Durch Förderungen in Höhe von rund 10.000 Euro jährlich werden den Benutzern (Vereinen) 
je nach Altersstruktur (bis 17 Jahre 100 %, darüber 50 %) wieder refundiert. 
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Da die Tarife für die Benützung der Sporthalle während des gesamten Betrachtungs-
zeitraumes unverändert blieben, sollte die Gemeinde eine Erhöhung im kommenden 
Finanzjahr in Betracht ziehen. Spürbare Entlastungen werden sich jedoch nur dann ergeben, 
wenn gleichzeitig die Refundierung an die Benutzer gesenkt wird. 
 
Auch unter Berücksichtigung der hohen Belastung aus Leasingraten (rund 78.000 Euro 
jährlich) und der im Prüfungszeitraum hohen Instandhaltungsausgaben (rund 30.500 Euro 
jährlich – wobei hier im Jahr 2015 rund 16.300 Euro als Investitionen zu werten sind), ist der 
Abgang in diesem Bereich als sehr hoch anzusehen. Dies vor allem deshalb, da diesem 
Abgang auch die Ausgaben für die Turnsaalbenützung der Schulen (rund 23.100 Euro 
jährlich) und die Refundierung der Benützungstarife an die Benutzer (rund 10.000 Euro 
jährlich) zuzuzählen sind. Von den Betriebskosten in Höhe von rund 30.000 Euro jährlich 
(Strom, Wärme, Versicherung, Wasser, Kanal) werden durchschnittlich rund 4.200 Euro vom 
Pächter refundiert. 
 
Stromkosten 
Nachstehender Tabelle sind die Ausgaben für Strom der Marktgemeinde Frankenmarkt im 
Prüfungszeitraum zu entnehmen: 
 
Bereich 2014 2015 2016 
 Beträge in Euro 
Allgem. Gemeindeeinrichtungen 116.569  102.264  105.925  
Kläranlage 54.407 49.181 45.937 
Alten- und Pflegeheim 54.590 48.566 47.675 

 
Die höheren Ausgaben für Strom im Jahr 2014 sind auf die Errichtung des Containerdorfes 
auf Grund des Umbaus der Neuen Mittelschule und auf ein technisches Gebrechen in der 
Kläranlage zurückzuführen. 
 
Seit dem 1. Jänner 2017 besteht ein neuer Energieliefervertrag, der bis 31. Dezember 2018 
läuft. Der Energiepreis ist mit 8,07 Cent pro kWh und der Grundpreis mit 1,5 Cent je Anlage 
festgelegt. 
 
Die Marktgemeinde Frankenmarkt sollte vor Ablauf des noch bis Dezember 2018 
bestehenden Vertrages, unter Heranziehung des Jahresstromverbrauchs, mit dem 
Stromversorger Verhandlungen zur Tarifverbesserung führen oder gegebenenfalls den 
Anbieter wechseln.  
 
Auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen Gemeindeeinrichtungen liegt der Strom-
verbrauch der Gemeinde mit 1.657.061 kWh weit über dem vergleichbarer Gemeinden. 
 
Künftig sollte die Gemeinde in einer sogenannten „Energiebuchhaltung“ Daten über den 
Stromverbrauch erheben, um aus den Resultaten mögliche Einsparungspotentiale 
auszuschöpfen und Maßnahmen für eine Senkung des Energiebedarfes zu entwickeln. 
 
Nahwärme 
Das Volksschul- sowie das Neue Mittelschulgebäude, das neue Gemeindeamt (ab 2018), die 
Landesmusikschule und das Musikheim, die Turn- und Sporthalle und das Alten- und 
Pflegeheim werden mit Nahwärme einer Genossenschaft versorgt. Laut 
Rechnungsabschluss 2016 ist die Gemeinde mit rund 7.270 Euro an dieser Genossenschaft 
beteiligt. 
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Die Preise im Abrechnungszeitraum Juli 2016 bis Juni 2017 gliedern sich wie folgt: 
 
Bereich Preis in Euro exkl. MwSt. 
Jahresgrundentgelt pro kW Anschlussleistung 23,58 
Arbeitspreis pro MWh 59,00 
Messpreis für Zähler bis 100 kW/mtl. 7,08 
Messpreis für Zähler über 100 kW/mtl.  14,16 

 
Daraus ergeben sich Preise für eine Megawattstunde (MWh) im Verbrauchsjahr Juli 2016 bis 
Juni 2017 bei der Volksschule sowie der Neuen Mittelschule von 90 Euro (brutto), bei der 
Landesmusikschule und dem Musikheim 83,82 Euro (brutto) bzw. 145,82 Euro (brutto), bei 
der Sporthalle 113,68 Euro (brutto) und beim Alten- und Pflegeheim 87,50 Euro (brutto). 
 
Der maximal vertretbare Preis läge allerdings bei 92,95 Euro (brutto) pro MwSt.  
 
Gemäß Schreiben IKD(Gem)-010254/30-2008-Wit vom 15. Juli 2009 und die jährlichen 
Indexanpassungen eingerechnet ist der Wärmepreis beim Musikheim sowie der Sporthalle 
als zu hoch anzusehen.  
 
Hinweis zur Konsolidierung: Mit dem Wärmelieferanten sind daher umgehend Gespräche 
bezüglich eines günstigeren Wärmepreises zu führen. Das Einsparpotential wird bei rund 
3.600 Euro gesehen. 
 
Für die Sporthalle wird in der Abrechnung der Anschlusswert mit 220 kW festgehalten. Die 
verbrauchte Leistung in der Heizperiode 2016/2017 betrug aber nur rund 146 MWh. Für das 
Musikheim ist ein Anschlusswert von 32 kW vereinbart, der Verbrauch liegt jedoch lediglich 
bei rund 12 MWh. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Anschlusswert zu hoch ist. 
 
Die Anschlusswerte für die Turn- und Sporthalle und das Musikheim sind neu zu berechnen. 
 
Baulandentwicklungsprojekt 
Um sowohl für den privaten Wohnbau als auch für Betriebsansiedlungen Flächen zur 
Verfügung stellen zu können, wurde im Jahr 2012 in der Ortschaft Danzenreith eine 
Änderung des Flächenwidmungsplanes vorgenommen. Diese Fläche mit einem Ausmaß von 
10.037 m² (davon verwertbar 8.496 m²) wurde in Folge vom Eigentümer um 33 Euro je m² an 
eine Bauentwicklungsgesellschaft (BEG) veräußert, die die Verwertung der Parzellen 
bewerkstelligen soll.  
 
Die Nebenkosten in Höhe von rund 112.500 Euro (Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten, 
Infrastrukturkostenbeitrag) wurden von der BEG getragen.  
 
Um sich seitens der Gemeinde Mitbestimmungsrechte zu sichern, zB. Baupflicht innerhalb 
von 5 Jahren, wurde in der Gemeinderatssitzung am 24. Mai 2012 eine Vereinbarung mit der 
BEG abgeschlossen. In der Vereinbarung ist Folgendes festgehalten: 
 

 Sollten die Gründe nicht innerhalb von 3 Jahren verkauft sein, hat diese die 
Gemeinde binnen eines Jahres von der BEG „zurück“ zu kaufen. 

 Sollte der Wiederkaufspreis zuzüglich Kosten bei der Verwertung nicht erzielt werden, 
muss die Gemeinde den Differenzbetrag ausgleichen (bei Mehreinnahmen kämen 
diese der Gemeinde zu Gute). 

 Der Anfangszinssatz beträgt trotz Niedrigzinsniveau 4 % (halbjährliche Anpassung). 
 Eine Verwaltungsgebühr (Managementfee) von 2 %, mindestens jedoch 

5.000 Euro, ist zu entrichten  
 
Nur durch die rasche Abwicklung der Grundstücksverkäufe und den um rund 3 Euro pro m² 
gegenüber der Anfangskalkulation höheren Verkaufspreis konnte bei dem Ansatz 
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„489 – Baulandentwicklung“ schlussendlich ein geringer Überschuss in Höhe von rund  
4.100 Euro erzielt werden. 
 
Es wird angemerkt, dass bei den Bedingungen dieser Vereinbarung zu jeder Zeit das Risiko 
der Vermarktung bei der Gemeinde lag, obwohl sie nie Eigentümerin des Grundstücksareals 
war. 
 
Nach § 15 Abs. 2 Oö. Raumordnungsgesetz 1994 (Oö. ROG 1994) ist es Aufgabe einer 
Gemeinde, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Aufgaben der örtlichen Raumordnung durch 
privatwirtschaftliche Maßnahmen zu unterstützen (aktive Bodenpolitik) und dabei 
entsprechend dem voraussehbaren Bedarf, insbesondere auf die Vorsorge für Wohnungen 
und für die Ansiedlung von Betrieben Bedacht zu nehmen. Es kann jedoch nicht Aufgabe 
einer Gemeinde sein, bezüglich der Verwertung von Grundstücken finanzielle Unsicherheiten 
einzugehen. 
 
Künftig sollten Verträge, die unwirtschaftliche und risikobehaftete Bedingungen enthalten, 
seitens der Gemeinde nicht abgeschlossen werden. 
 
Infrastrukturkostenbeiträge 
Am 15. November 2012 hat der Gemeinderat die „Richtlinien über die Einhebung von 
Infrastrukturkosten“ beschlossen und festgehalten, dass die betreffenden Beiträge die 
voraussichtlich tatsächlich anfallenden Kosten nicht überschreiten und einen Maximalbetrag 
in Höhe von 10 Euro pro m² nicht übersteigen dürfen. Mit diesem Maximalbeitrag kann in den 
seltensten Fällen das Auslangen gefunden werden. 
 
Da der Maximalbetrag für die Einhebung der Infrastrukturkosten seit dem Jahr 2012 
unverändert ist und die tatsächlichen Kosten damit nicht bedeckt werden können, sollte der 
Gemeinderat eine Anhebung in Betracht ziehen. 
 
Die Einnahmen aus den Infrastrukturkostenbeiträgen finden sich ausschließlich auf der 
Haushaltsstelle 6/612-878. Hier wurden im Prüfungszeitraum rund 216.400 Euro 
vereinnahmt. Obwohl bei der Berechnung des Beitrages noch zwischen Kosten für die 
Herstellung der Straße, der Abwasserentsorgung und der Wasserversorgung differenziert 
wurde, kam es zu keiner Aufteilung auf die entsprechenden Haushaltsstellen. 
 
Um der Kostenwahrheit zu entsprechen, ist auch bei der Vereinnahmung der 
Infrastrukturkostenbeiträge auf eine korrekte Aufteilung zu achten. Auch für die Anrechnung 
auf den Verkehrsflächenbeitrag ist eine Aufteilung unerlässlich. 
 
Versicherungen 
Der Prämienaufwand für Versicherungen verursachte im Prüfungszeitraum folgende 
Ausgaben: 
 
Jahr 2014 2015 2016 NVA 2017 
Ausgaben in Euro 37.364 37.862 37.287 39.100 

 
Kraftfahrzeugversicherungen 
Die Versicherungsverträge für Fahrzeuge bestehen teilweise bereits seit dem Jahr 1999 und 
wurden ausschließlich bei einem Versicherungsunternehmen abgeschlossen. Bei einem 
Fahrzeug (Caddy) besteht seit 2010 eine Vollkaskoversicherung. Da die Gemeinde 
beabsichtigt, dieses Fahrzeug auszutauschen, ist hier vor Abschluss einer neuerlichen 
Vollkaskoversicherung die tatsächliche Notwendigkeit einer Vollkaskoversicherung zu 
hinterfragen. 
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Da die Kraftfahrzeugversicherungen jährlich Kündigungsmöglichkeit bieten, hat die 
Gemeinde hier einen Prämienvergleich vorzunehmen. Dabei sind neben den bisherigen 
Versicherungen zumindest 3 weitere Versicherungen zur Angebotslegung einzuladen. Im 
Anschluss daran ist der günstigste Anbieter mit den Versicherungsleistungen zu betrauen. 
 
Gebäudeversicherungen 
Auch die Gebäudeversicherungen wurden zwischen 2010 und 2018 überwiegend bei einem 
Versicherungsunternehmen abgeschlossen. Es wird als wirtschaftlich und zweckmäßig 
gesehen, auch bei den Gebäudeversicherungen Preis- bzw. auch Leistungsvergleiche 
anzustellen. 
 
Sachversicherungen, deren Versicherungsdauer 5 Jahre übersteigt, sind künftig einer 
fundierten Analyse durch unabhängige Dritte zu unterziehen. 
 
Marktstandgebühren 
Die Durchführung des Adventmarktes, des Kirtages und des Faschingsumzuges (2-jährig) 
verursachte im Prüfungszeitraum einen Abgang in Höhe von durchschnittlich rund 
7.000 Euro jährlich. 
 
  2014 2015 2016 
Ausgaben in Euro 6.123 13.473 13.350 
Einnahmen in Euro 3.509 2.921 5.375 
Abgang 2.614 10.552 7.975 

 
Im Nachtragsvoranschlag 2017 wird ein Abgang in Höhe von rund 6.500 Euro präliminiert. 
 
Die Steigerung der Ausgaben von 2014 auf 2015 ist vor allem auf die höheren 
Bauhofvergütungsleistungen zurückzuführen, da ab dem Jahr 2015 der Adventmarkt nicht 
mehr in der Neuen Mittelschule, sondern im Schloss Stauff durchgeführt wurde und dadurch 
das Aufstellen von Hütten und Ständen erforderlich war. Die Mehreinnahmen im Jahr 2016 
konnten durch eine zusätzliche Veranstaltung im Schloss Stauff lukriert werden. Die 
Gemeinde übernimmt neben dem Aufstellen und Wegräumen der Stände und Hütten auch 
die Reinigung nach den Veranstaltungen. 
 
Die Marktstandgebühren sind seit dem Jahr 2003 unverändert und belaufen sich auf 3 Euro 
je lfm bzw. 30 Euro je Stand oder 50 Euro je Hütte. Einheimische Aussteller sind von der 
Marktstandgebühr gänzlich befreit.  
 
Da die Marktstandgebühren seit 15 Jahren unverändert sind, wird der Gemeinde empfohlen, 
diese zu evaluieren. Auch könnten durch die Mithilfe der Veranstaltungsteilnehmer beim Auf- 
und Abbau sowie bei der Reinigung die Ausgaben der Gemeinde und somit der 
Zuschussbedarf verringert werden. Die Befreiungen sind EU-konform zu gestalten. 
 
Weiters ist aufgefallen, dass Bauhofleistungen dem Ansatz „828 – sonstige Märkte“ 
angelastet werden, jedoch teilweise Ausgaben (zB. Miete für das Schloss Stauff) die auch 
die oben genannten Veranstaltungen betreffen, unter dem Ansatz „329 – Sonstige 
Einrichtungen und Maßnahmen“ verbucht wurden. 
 
Im Sinne der Kostenwahrheit sind künftig sämtliche im Bereich der Märkte anfallenden 
Ausgaben einem Ansatz zuzuordnen, wobei die abgehaltenen Veranstaltungen durchaus 
unter dem Ansatz „329 – Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen“ angesiedelt werden 
können. 
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Verwahrgelder und Vorschüsse 
Im Bereich der voranschlagsunwirksamen Gebarung finden sich laut Rechnungsabschluss 
2016 Haftrücklässe mit einer Gesamthöhe von rund 79.700 Euro. Davon wurden rund 
71.600 Euro im August 2017, nach Fertigstellung der Neuen Mittelschule, an die Baufirma 
überwiesen. Dieser Betrag war in die Endabrechnung bereits einkalkuliert, wodurch sich die 
Gesamtausgaben nicht weiter erhöhten. Der Restbetrag in Höhe von rund 8.100 Euro betrifft 
ebenfalls das Vorhaben Neue Mittelschule und wird im laufenden Finanzjahr 2018 
ausbezahlt werden. 
 
Bei den sonstigen Verwahrgeldern verblieb mit Ende des Finanzjahres 2016 ein Rest in 
Höhe von rund 42.600 Euro. Zum Prüfungszeitpunkt waren sämtliche Beträge an die 
jeweiligen Empfänger überwiesen bzw. im ordentlichen Haushalt der Gemeinde 
vereinnahmt. 
 
Förderungen / Subventionen 
Die freiwilligen Ausgaben ohne Sachzwang beliefen sich im Jahr 2016 auf rund 73.200 Euro. 
Diese Förderungen betrafen viele Bereiche, vor allem Sport, Kultur (inkl. Musik) und 
Landwirtschaft. Seit dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der erlassmäßig festgelegte Höchstsatz 
für freiwillige Leistungen (Gem-310001/1159-2005-Sl/Dr vom 10. November 2005) 18 Euro je 
Einwohner. Insgesamt wurde im Jahr 2016 dieser Pro-Kopf-Betrag um rund 3.400 Euro 
überschritten. 
 
Vom Gemeinderat wurden bislang keine bindenden Richtlinien für die Vergabe von 
Subventionen an Vereine beschlossen. Da Förderungen während des gesamten Prüfungs-
zeitraumes in unveränderter Höhe ausbezahlt wurden, kann nicht von einer 
bedarfsorientierten Ausschüttung ausgegangen werden. Als Verwendungsnachweis wurden 
von den Förderwerbern sogenannte „Jahresberichte“ vorgelegt, die im Wesentlichen nur die 
Umsätze zeigen. Eine konkrete Verwendung kann damit nicht belegt werden, da die 
dementsprechenden Rechnungen nicht angeschlossen wurden. So wurde zB. neben der 
Basisförderung in Höhe von 14.000 Euro dem Musikverein auch eine sogenannte 
„Instrumentenförderung“ in Höhe von 18.000 Euro jährlich ausbezahlt, die jedoch in den 
Jahren 2015 und 2016 laut Jahresbericht teilweise nicht für diesen Zweck verwendet wurde. 
 
Laut Auskunft der Gemeinde werden diese Förderungen auch als Ausgleich für die von der 
Marktmusik zu leistende Miete in Höhe von rund 12.900 Euro jährlich gesehen. Der 
Nettoförderbetrag bzw. reine Subventionsbetrag beläuft sich somit auf rund 19.100 Euro 
jährlich.  
 
Um künftig bedarfsgerecht und wirkungsorientiert zu fördern, sollte die Gemeinde folgende 
Punkte hinterfragen: Wurden die Gelder zweckgewidmet verwendet, welcher Personenkreis 
und wie viele Personen konnten von der Förderung profitieren, konnten mit den eingesetzten 
Fördermitteln die formulierten Wirkungsziele erreicht werden? 
 
Werden neben den Basisförderungen auch Gelder für Anschaffungen bereitgestellt, so sind 
hier separate Ansuchen zu stellen und von den Vereinen Rechnungen bei zu bringen. Von 
einer generellen Förderung für Anschaffungen neben den Basissubventionen sollte künftig 
abgesehen werden. 
 
Interessenten-, Aufschließungs- und Erhaltungsbeiträge 
Interessentenbeiträge 
Im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 vereinnahmte die Marktgemeinde Frankenmarkt 
Interessentenbeiträge in Höhe von insgesamt rund 529.700 Euro, wobei insgesamt rund 
219.000 Euro im ordentlichen Haushalt belassen wurden. Abzüglich der anerkannten 
Ausgaben für Großinstandsetzungen in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung verblieben insgesamt rund 99.500 Euro im ordentlichen Haushalt. 
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Aufschließungsbeiträge 
An Aufschließungsbeiträgen (§ 25 Oö. ROG 1994) vereinnahmte die Gemeinde im gleichen 
Zeitraum rund 17.600 Euro, welche gänzlich im ordentlichen Haushalt belassen wurden. Die 
Interessenten- und Aufschließungsbeiträge dienten letztlich zur Stärkung des ordentlichen 
Haushaltes. 
 
Erhaltungsbeiträge 
In den Jahren 2014 bis 2016 konnten aus Erhaltungsbeiträgen (§ 28 Oö. ROG 1994) für die 
Bereiche Wasser und Kanal Einnahmen von rund 104.400 Euro erzielt werden. Die 
Erhaltungsbeiträge wurden ordnungsgemäß im ordentlichen Haushalt belassen.  
 
Eine stichprobenartige Überprüfung der gebührenrechtlich relevanten Sachverhalte ergab 
keine Beanstandungen. 
 
Planungskosten – Raumordnung 
Im Rahmen der Bauverwaltung fielen im Prüfungszeitraum 2014 bis 2016 Kosten für 
Planungsleistungen in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro an. Einnahmeseitig war kein 
Kostenersatz zu verzeichnen. 
 
Die der Gemeinde bei Planänderungen nachweislich entstehenden Kosten für die Aus-
arbeitung der Pläne können gemäß § 35 Oö. ROG 1994 zum Gegenstand einer 
privatrechtlichen Vereinbarung mit den betroffenen Grundeigentümerinnen bzw. 
Grundeigentümern gemacht werden. Von dieser Regelung macht die Gemeinde seit dem 
Jahr 2017 Gebrauch. 
 
Der Abschluss einer privatrechtlichen Vereinbarung ist nicht nur im Zuge von Einzel-
änderungen möglich, sondern generell bei sämtlichen Planänderungen. Die Möglichkeit der 
Kostenvereinbarung gilt sowohl bei der zehnjährigen grundsätzlichen Überprüfung (Gesamt-
änderungsverfahren) des Flächenwidmungsplanes als auch bei Einzeländerungsverfahren. 
 
 
Lustbarkeitsabgabe 
Die oberösterreichischen Gemeinden waren durch das Oö. Lustbarkeitsabgabegesetz 1979 
verpflichtet, für eine Vielzahl unterschiedlichster Veranstaltungen eine Abgabe einzuheben. 
Nunmehr wurden die Rahmenbedingungen für die Einhebung von Lustbarkeitsabgaben 
durch die Gemeinden neu geregelt (Oö. Lustbarkeitsabgabegesetz 2015 - Oö. LAbgG 2015). 
Die Lustbarkeitsabgabenordnung der Marktgemeinde Frankenmarkt wurde daraufhin mit 
Gemeinderatsbeschluss vom 17. Dezember 2015 neu beschlossen. 
 
Die Gemeinde hat in den Jahren 2014 und 2015 durchschnittlich rund 7.700 Euro an 
Lustbarkeitsabgabe eingehoben. Infolge der Einschränkung der Abgabepflicht konnten im 
Jahr 2016 aus diesem Titel jedoch lediglich rund 1.100 Euro lukriert werden. Der 
Nachtragsvoranschlag 2017 weist hier Einnahmen in Höhe von rund 3.500 Euro aus. 
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Gemeindevertretung 
 
Verfügungsmittel und Repräsentationsausgaben  
Die gesetzlich möglichen Höchstgrenzen bei den Verfügungsmitteln und Repräsentations-
ausgaben des Bürgermeisters (3 bzw. 1,5 v. T. der veranschlagten ordentlichen Gesamt-
ausgaben) wurden im Prüfungszeitraum nicht überschritten. Die maßgeblichen 
Ausgabengrenzen, welche vom Bürgermeister eingehalten werden müssen, legt aber der 
Gemeinderat im Voranschlag fest. Diese Beträge wurden marginal überschritten. 
 
Die jährliche Inanspruchnahme war wie folgt: 
 

  2014 2015 2016 
Verfügungsmittel Beträge in Euro 
mögliche Höchstgrenze lt. GemHKRO 29.796 29.916 31.967 
mögliche Höchstgrenze lt. VA 5.000 5.000 5.000 
getätigte Ausgaben in Euro 4.514 4.873 4.272 
Inanspruchnahme in % * 90,27 97,45 85,43 
Repräsentationsausgaben Beträge in Euro 
mögliche Höchstgrenze lt. GemHKRO 14.898 14.958 15.983 
mögliche Höchstgrenze lt. VA 2.600 1.500 1.700 
getätigte Ausgaben in Euro 2.593 1.520 1.717 
Inanspruchnahme in % * 99,72 101,36 100,97                  

 

 *als Basis für die Inanspruchnahme in % dienen die veranschlagten Beträge 

 
Der vom Gemeinderat vorgegebene Höchstrahmen für beide Bereiche wurde im gesamten 
Prüfungszeitraum durchschnittlich zu rund 96 % in Anspruch genommen. Im Jahr 2016 
wurden für beide Zwecke rund 6.000 Euro bzw. rund 1,54 Euro je Einwohner verausgabt. 
 
Bei der stichprobenartigen Durchsicht von getätigten Zahlungen konnte keine unsachge-
mäße Verwendung von Repräsentations- oder Verfügungsmitteln festgestellt werden. 
 
Auf die Einhaltung der veranschlagten Beträge ist in Zukunft zu achten. 
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Prüfungsausschuss 
Der Prüfungsausschuss ist im gesamten Prüfungszeitraum seinem gesetzlichen Auftrag bei 
weitem nicht nachgekommen. Es fanden in den Jahren 2014 und 2015 lediglich eine bzw. 
2 Sitzungen statt. Im Finanzjahr 2016 wurden 4 Sitzungen abgehalten. Gemäß § 91 Abs. 3 
Oö. GemO 1990 ist die Überprüfung der Gebarung nicht nur anhand des 
Rechnungsabschlusses, sondern auch im Laufe des Haushaltsjahres, und zwar wenigstens 
vierteljährlich, vorzunehmen. Als Mindestmaß sind daher jährlich 5 Prüfungen notwendig.  
 
Das Mindestmaß von jährlich 5 Sitzungen ist künftig zu erfüllen. 
 
Der Prüfungsausschuss ist die wichtigste gemeindeinterne Prüfungsinstanz. Es wird dem 
Gremium nahegelegt, in seinen Sitzungen auch die Abwicklung von außerordentlichen 
Vorhaben (Einhaltung Finanzierungsplan, Vergaberichtlinien, etc.) zu behandeln. Die 
Vermögens- und Schuldenrechnung sowie das Verzeichnis des Gemeindeeigentums 
bedürfen, so wie auch die Darlehensgebarung, einer regelmäßigen Kontrolle durch den 
Prüfungsausschuss. Stichprobenartige Belegkontrollen, Kassenprüfungen sowie die 
Überprüfung der gesamten Gebarung auf die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, der 
Zweckmäßigkeit und der Sparsamkeit hin gehören ebenfalls zu den Aufgaben dieses 
Kontrollgremiums. 
 
Aufgrund der außerordentlich großen Investitionstätigkeit in den letzten Jahren und den 
damit einhergehenden finanziellen Anforderungen an das Gemeindebudget, kommt 
wirksamen Prüfungen große Bedeutung zu. Es wird explizit angemerkt, dass es Aufgabe des 
Prüfungsausschusses ist, dem Gemeinderat Empfehlungen über zu setzende Konsoli-
dierungsmaßnahmen zu geben. 
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Infrastruktur 
 
Amtsgebäude 
Im Jahr 1959 wurde das Marktgemeindeamt neu errichtet. Aufgrund des mittlerweile 
desolaten Zustandes wurde in der Gemeinderatssitzung am 11. Februar 2016 der Grund-
satzbeschluss zur Einmietung in das gegenüberliegende Gebäude der Agrargenossenschaft 
Frankenmarkt gefasst. Die Übersiedelung soll im Frühjahr 2018 erfolgen. 
 
Kindergarten 
Der 6-gruppig geführte Kindergarten wurde neu errichtet und im Jahr 2017 eröffnet. Die 
Gesamtkosten beliefen sich laut Finanzierungsplan auf insgesamt rund 2.579.000 Euro, 
wobei die Endabrechnung zum Prüfungszeitpunkt noch nicht vorlag. Die Essensportionen für 
den Mittagstisch im Kindergarten werden von der Küche des gemeindeeigenen Alten- und 
Pflegeheimes zubereitet. 
 
Volksschule und Neue Mittelschule 
Das 8-klassige Volksschulgebäude stammt aus den dreißiger Jahren und wurde im Jahr 
2006 nach erfolgter Generalsanierung neu eröffnet. Angrenzend zur Volksschule wurde der 
Altbestand der 12-klassigen Neuen Mittelschule vollständig saniert, um einen Turnsaal 
erweitert und im Jahr 2015 neu eröffnet. Im Kellergeschoß der Neuen Mittelschule befinden 
sich die Schülerausspeisung und der 2-gruppige Hort. Ebenfalls wurde im Zuge der General-
sanierung ein Verbindungstrakt realisiert, der die Anbindung an die Volksschule ermöglicht. 
Durch diese Maßnahme wurde die Erreichbarkeit des Turnsaales, der Schülerausspeisung 
und des Hortes erleichtert. Die Gesamtkosten dieses Großprojekts betrugen laut 
Finanzierungsplan 2012 rund 7.075.900 Euro. Zum Zeitpunkt der Gebarungseinschau war 
das Vorhaben noch nicht endabgerechnet, allerdings ist mit einer beträchtlichen Kosten-
steigerung zu rechnen. 
 
Landesmusikschule  
Die Gemeinde kaufte im Jahr 1990 eine Liegenschaft mit einem Gebäude im Ortszentrum 
an, das zu einer Landesmusikschule adaptiert wurde. Verbesserungsmaßnahmen erfolgten 
im Jahr 2017 im Bereich der Raumakustik und Bühnentechnik. 
 
Musikheim  
Ebenfalls im Ortszentrum befindet sich das von der Gemeinde angekaufte ehemalige 
„Sterrerhaus“. Die Fertigstellung erfolgte im Zuge eines Neubaus im Jahr 2009. Im 
Erdgeschoß ist die Marktmusikkapelle Frankenmarkt und im Obergeschoß eine Außenstelle 
der Bezirkshauptmannschaft situiert. Die Liegenschaft ist in einem dem Alter 
entsprechenden Zustand. 
 
Feuerwehrzeughaus 
Im Gemeindegebiet bestehen 2 Freiwillige Feuerwehren, die FF Frankenmarkt und die FF 
Raspoldsedt. 
 
Im Jahr 2003 wurde das Gebäude der FF Frankenmarkt neu errichtet. Das Zeughaus verfügt 
neben dem Kommando-, Aufenthalts- und Schulungsraum auch über 6 Stellplätze für die 
Einsatzfahrzeuge. Auch befindet sich im Fahrzeugbestand ein Hubrettungsgerät. Aufgrund 
des Alters des Gebäudes ist kein Sanierungsbedarf gegeben. 
 
Das Feuerwehrdepot der FF Raspoldsedt wurde im Jahr 1992 eröffnet. Das Haus verfügt 
über 2 Stellplätze und weist keinen Sanierungsbedarf auf. 
 
Alten- und Pflegeheim 
Das gemeindeeigene Alten- und Pflegeheim wurde im Jahr 2009 eröffnet. Es bietet Platz für 
die Betreuung von 81 Personen und war zum Zeitpunkt der Gebarungsprüfung gut ausge-
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lastet. Im Zuge der Realisierung des Neubaus ergab sich eine Kostenerhöhung von rund 
2,3 Mio. Euro auf insgesamt rund 10,4 Mio. Euro.  
 
Freizeitanlage 
In den siebziger Jahren eröffnete die Gemeinde die Freizeitanlage mit einem Freibad, einem 
Fußballplatz, einer Asphaltstockhalle und einer Tennisanlage. Für die diversen Sektionen 
steht jeweils ein Kabinengebäude zur Verfügung. Der Fußballkabinentrakt wurde im Jahr 
2014 saniert. Die gesamte Anlage ist in einem gepflegten und einwandfreien Zustand. 
 
Kläranlage 
Die Gemeinde betreibt eine Abwasserbeseitigungsanlage, die im Jahr 2012 saniert wurde. 
Die Anlage befindet sich am Stand der Technik und weist eine Ausbaugröße von 20.000 
Einwohnergleichwerten (EGW) auf. 
 
Spielplatz 
In der Marktgemeinde Frankenmarkt ist derzeit 1 Spielplatz vorhanden. Dieser Spielplatz 
befindet sich in ansprechendem Zustand. Kleinere anfallende Instandhaltungen werden von 
Zeit zu Zeit von der Gemeinde selbst durchgeführt. 
 
Rot-Kreuz-Dienststelle 
Im Jahr 1980 wurde in der Gemeinde eine Rot-Kreuz-Dienststelle errichtet. Der Zubau einer 
Garagenerweiterung und eines Personalraumes erfolgte 2009. 
 
Öffentliches WC 
Angrenzend zum Pfarrfriedhof befindet sich eine öffentliche WC-Anlage. Bei der 2005 
errichteten Anlage besteht kein Sanierungsbedarf. 
 
 
Zukunftsprojekte 
 
Bauhof 
Das Gebäude der ehemaligen Güterwegmeisterei wurde im Jahr 2008 von der Gemeinde 
angekauft und für die Zwecke des Bauhofes adaptiert. Hier sind Räumlichkeiten für eine 
Holz- und Eisenwerkstätte und einen Aufenthaltsraum untergebracht. Ebenfalls befinden sich 
auf diesem Areal Freilagermöglichkeiten sowie ein Nebengebäude mit 2 Garagen.  
 
Als mittelfristiges Zukunftsprojekt plant die Gemeinde, dass Nebengebäude abzureißen und 
weitere 3 Groß- und 3 Kleingaragen anzubauen.  
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Außerordentlicher Haushalt 
 
Allgemeines 
Der außerordentliche Haushalt zeigte zum Ende des Finanzjahres 2016 im Rechnungs-
abschluss einen Abgang in Höhe von rund 2.494.200 Euro. Insgesamt 17 Vorhaben (ohne 
jene für die Abschreibungen von Landesdarlehen) waren erfasst, wobei bei 15 Vorhaben ein 
Abgang ausgewiesen wurde. Alle anderen Vorhaben zeigten Überschüsse oder ausge-
glichene Ergebnisse. 
 
Die folgende Tabelle zeigt jene Vorhaben, bei denen zum Ende des Haushaltsjahres 2016 
ein Überschuss oder Fehlbetrag ausgewiesen war, mit Anmerkungen zur geplanten 
Ausfinanzierung bzw. zur Verwendung des ausgewiesenen Überschusses. 
 

Vorhaben 
Fehlbetrag/ 
Überschuss 

geplante Finanzierung der 
Fehlbeträge bzw. weitere 

Verwendung der Überschüsse 

Adaptierung Amtshaus -26.272 Euro 
Vorlaufkosten fließen in das Projekt ein, gen. 
FinV über GK 700.000 Euro liegt bereits auf, 
Projektabschluss 2018 

Errichtung FF-Haus, 
Vorsteuerberichtigung 

-109.966 Euro 
Wird 2017 und 2018 durch Anteile o. H. 
ausfinanziert 

Neubau/Sanierung NMS -711.172 Euro 
Vorhaben abgeschlossen, KE insges. rund 
853.400 Euro, Ausfinanzierung mittels aliquoter 
LZ+BZ und Anteilsbeträgen 

Kindergartenneubau -827.321 Euro 
Vorhaben 2017 abgeschlossen, Endabrechnung 
fehlt, KE voraussichtlich 142.000 Euro. Ausfin. 
mittels Sollüberschuss Sporthalle 

TSV Kabinenneubau -200.000 Euro 

FinV über 280.000 Euro, Abgang beinhaltet KE 
i.H.v. 135.000 Euro und bisher nicht erbrachte 
Anteilsbeträge (52.700 Euro), Ausfinanzierung 
2017 bis 2021 durch Zuführungsbeträge 

Sporthalle Leasingfinanzierung 694.806 Euro 
Auszahlungsbetrag aus Leasingvertrag wurde 
2017 teilw. für den KIGA-Neubau verwendet 

Sanierung Rot-Kreuz-Gebäude -82.500 Euro Ausfinanzierung 2017 durch Anteilsbeträge 

Gemeindestraßen 2009 - 2012 -180.000 Euro Wird durch Anteilsbeträge bedeckt 

Gemeindestraßen 2013 - 2016 -551.478 Euro Wird durch Anteilsbeträge bedeckt 

Sanierung Eckholzstraße  -59.863 Euro Wird durch Anteilsbeträge bedeckt 

Geh-und Radweg Emming-
Danzenreith 

-57.506 Euro 

Vorhaben 2017 abgeschlossen, nach Abzug 
von Fördermitteln und Interessentenbeiträgen 
verbleiben 56.000 Euro Gemeindeanteil, 
Ausfinanzierung mittels Anteilsbeträgen 2018 

Hochwasserschutz Vöckla -207.236 Euro 
Lt. Endabrechnung GK i.H.v. 219.000 Euro; 
2017 101.200 Euro bereits zugeführt, 
Ausfinanzierung durch weitere Anteilsbeträge 

Hochwasserschutz 
Freudenthaler Ache 

-43.397 Euro 
Planungskosten fließen in das Projekt ein, 
Finanzierung des Projektes noch offen 

Kanalüberprüfung BA 11 (Nord) -62.180 Euro Projekt wurde 2017 ausfinanziert 

Ausbau Kläranlage, BA 14 952 Euro Wird auf den BA 15 übertragen  

Kanalbau Piereth BA 15 -71.103 Euro 
Vorhaben abgeschlossen, Kollaudierung 2018, 
Finanzierung erfolgt mittels Darlehen 

Alten- u. Pflegeheim, Neubau -94.375 Euro Projekt wurde 2017 ausfinanziert 

Summe Ende Finanzjahr 2016: -2.494.237 Euro  
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In den Jahren 2009 bis 2017 wurde von der Marktgemeinde Frankenmarkt eine Vielzahl von 
Projekten umgesetzt. Neben der Realisierung von Hochbauvorhaben wurden auch die 
Sanierung und der Ausbau des Gemeindestraßennetzes großzügig vorangetrieben. Dies 
führte dazu, dass mit Ende des Finanzjahres 2016 der außerordentliche Haushalt einen 
Fehlbetrag in Höhe von fast 2.500.000 Euro aufwies. In diesem Defizit finden sich auch 
Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen in Höhe von rund 250.600 Euro.  
 
Im Bereich der Gemeinstraßen inkl. des Geh- und Radweges ergab sich mit Ende des 
Finanzjahres 2016 ein Abgang in Höhe von 848.800 Euro. Diese Fehlbeträge summierten 
sich kontinuierlich seit dem Jahr 2009. Zur Reduzierung dieses Abganges konnten im 
Finanzjahr 2017 Anteilsbeträge in Höhe von 105.000 Euro zugeführt werden. Die 
Ausfinanzierung dieses Bereiches soll bis zum Jahr 2023 erfolgen. 
 
Unter Einrechnung der bekannten Kostenerhöhungen bei diversen Projekten (Neue 
Mittelschule, Kindergarten sowie Neubau Kabinengebäude des TSV) und der voraussichtlich 
möglichen Zuführungen von Anteilsbeträgen erhöht sich mit Ende des Finanzjahres 2017 der 
Fehlbetrag auf rund 2.662.000 Euro. Aus wirtschaftlicher Sicht wird der Fehlbetrag den 
Kassenkredit der Gemeinde durch die notwendigen Vorfinanzierungen über Jahre hin 
wesentlich belasten. 
 
Nachstehende Tabelle zeigt die Differenzbeträge der endabgerechneten Projekte zu den 
ursprünglich genehmigten Kostenrahmen auf: 
 

Projekt Kostenrahmen lt. FinV Ausgaben lt. Endabrechnung 
Neubau/Sanierung NMS 7.076.000 Euro 7.930.000 Euro 
Kindergarten Neubau 2.579.000 Euro 2.721.000 Euro 
TSV Kabinenneubau 280.000 Euro 413.300 Euro 
Summe 9.935.000 Euro 11.064.300 Euro 
Kostenerhöhung   -1.129.300 Euro 

 
Die Gemeinde hat künftig den vereinbarten Projekt- und Kostenrahmen zu beachten. Nur 
durch eine konsequente Kostenverfolgung und Einhaltung des verfügbaren Budgetrahmens 
können Kostenerhöhungen, die das Gemeindebudget über Jahre belasten, vermieden 
werden. 
 
Nur durch den Erlös aus einem Grundstücksverkauf in Höhe von rund 440.900 Euro konnten 
im Jahr 2017 dem außerordentlichen Haushalt reine Zuführungsmittel in Höhe von rund 
476.300 Euro zur Verfügung gestellt werden.  
 
Dieser Phase enormer Investitionstätigkeit muss nun die Konsolidierungsphase des 
außerordentlichen Haushaltes folgen und der Ausfinanzierung oberste Priorität eingeräumt 
werden. Durch die Umsetzung der im Bericht vorgeschlagenen Konsolidierungshinweise und 
die Reduzierung der Ausgaben für Instandhaltungen und Instandsetzungen im ordentlichen 
Haushalt könnten höhere Zuführungsbeträge zur Ausfinanzierung der bestehenden Altlasten 
aufgebracht werden. Eine Bereinigung der Fehlbeträge des außerordentlichen Haushaltes 
erscheint auf Grund der Finanzkraft innerhalb der nächsten 5 Jahre möglich. 
 
 
Feststellungen zu einzelnen Vorhaben 
 
Neue Mittelschule 
Der Umbau sowie die Sanierung der Neuen Mittelschule mit Neubau des Turnsaaltraktes 
und Verbindungstraktes zur Volksschule und eines Schülerhorts erfolgten in den Jahren 
2012 bis 2015. Laut aufsichtsbehördlich genehmigtem Finanzierungsplan aus 2012 wurde 
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von Gesamtkosten in Höhe von rund 7.076.000 Euro ausgegangen, wofür Landesmittel und 
Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von rund 4.933.000 Euro zur Verfügung gestellt wurden. 
 
Die vorliegende Endabrechnung geht von Gesamtkosten in Höhe von rund 7.929.000 Euro 
aus, wobei hier laut Fachabteilung lediglich ein Betrag in Höhe von rund 7.221.000 Euro als 
förderfähig festgestellt wurde. Die Fachabteilung stellte bereits im Juni 2013 klar, dass 
Mehrkosten, die den anerkannten Kostenrahmen übersteigen, nicht berücksichtigt werden 
können. Für die anerkannten Mehrkosten in Höhe von rund 145.030 Euro können 
voraussichtlich noch Landesmittel lukriert werden. Unter Einrechnung der in Aussicht 
gestellten Landesmittel verbleibt ein offener Finanzbedarf in Höhe von rund 752.200 Euro, 
der von der Gemeinde zu tragen ist. 
 
Die massive Kostenerhöhung entstand auf Grund der teilweise in den Ausschreibungen des 
Gewerkes „Baumeisterarbeiten“ nicht enthaltenen Maßnahmen und die nicht kalkulierten 
Ausgaben für das Ausweichquartier: 
 

 Abbrucharbeiten, Bauschuttentsorgung rund 105.000 Euro  

 Containerdorf rund 300.000 Euro 

 Außenanlagen inkl. Stützmauer rund 80.000 Euro  

 Beratungshonorare rund 40.000 Euro (Gutachten und Rechtsanwaltskosten) aufgrund 
Rechtsstreitigkeiten mit Architekturbüro 

 Weitere Maßnahmen: Architektenhonorar 30.000 Euro, Schlosserarbeiten 
(Schließanlage) rund 25.000 Euro, Haustechnik rund 20.000 Euro, Malerarbeiten rund 
20.000 Euro, Turnsaaleinrichtung rund 15.000 Euro, Fliesenlegerarbeiten 10.000 Euro 

 
Auch wenn die Abwicklung eines Projektes an ein Architekturbüro ausgelagert ist, hat die 
Gemeinde eine laufende Kostenverfolgung durchzuführen bzw. einzufordern. Bei 
Kostenüberschreitungen, deren Finanzierung nicht gesichert ist, hat die Gemeinde künftig 
die Auftragsvergabe zu stoppen und in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung die weitere 
Vorgehensweise bzw. Finanzierung zu klären. 
 
Die gesamte Baumaßnahme wurde von der Planung inkl. Ausschreibung über die 
Kostenverfolgung bis hin zur Abrechnung durch ein Architekturbüro abgewickelt. Die 
Gewerke wurden im Gemeinderat behandelt und einzeln vergeben. Die stichprobenartige 
Durchsicht einzelner Vergaben gab keinen Anlass zu Beanstandungen. 
 
 
TSV Kabinenneubau 
Im Jahr 2014 wurde der Fußballkabinentrakt des Sportvereins saniert. Laut 
Finanzierungsplan waren dafür Gesamtkosten in Höhe von 280.000 Euro vorgesehen. 
130.000 Euro konnten aus Landes- und Bedarfszuweisungsmitteln zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Abgerechnet wurde das Projekt jedoch mit einer Gesamtsumme in Höhe von rund 
413.300 Euro, was einer rund 48 %igen Kostenerhöhung entspricht. Die außergewöhnlich 
hohe Kostenüberschreitung ist darauf zurückzuführen, dass die vorgesehene Nutzfläche von 
rund 230 m² auf 274 m² erweitert wurde und das Vorhaben somit nicht mehr dem 
förderfähigen Normraumprogramm entsprach. Auch die Umkleidekabinen und die 
Sanitärräume wurden größer als geplant realisiert. Die Ausgaben für die Anschlussgebühren 
sowie die Mehrausgaben bei den Honoraren, der Einrichtung und der Terrasse summierten 
sich schlussendlich auf die obengenannte Gesamtsumme. 
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Somit kommt zu dem im Finanzierungsplan festgelegten Gemeindeanteil in Höhe von rund 
72.000 Euro noch ein offener Fehlbetrag in Höhe von rund 133.300 Euro. Da vor allem der 
Sportverein von den größeren Nutzflächen profitiert, wird eine aliquote Aufteilung und 
Mitfinanzierung der nicht gedeckten Mehrkosten als gerechtfertigt angesehen. 
 
Der Sportverein sollte sich, entsprechend der Förderquote des bestehenden Finanzierungs-
planes, an den Mehrkosten mit rund 44.400 Euro zu beteiligen. 
 
Weiters wurde festgestellt, dass die im Finanzierungsplan dargestellten Förderungen des 
Landesverbandes in Höhe von 30.000 Euro erst zur Hälfte eingelangt sind. 
 
Die Gemeinde hat den noch offenen, aber bereits zugesagten Förderbetrag zur Gänze 
einzufordern. 
 
Im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumaßnahmen wird § 80 OÖ. GemO 1990 
eindringlich in Erinnerung gerufen, wonach Bauvorhaben nur mit einer gesicherten 
Finanzierung fortgeführt werden dürfen. 
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Hinweise zur Konsolidierung 
 
Marktgemeinde Frankenmarkt – Hinweise zur Konsolidierung 
Einnahmen- bzw. Sparpotenzial laut Bericht  Konsolidierung 

Materie Vorschlag 
Bericht 
Seite 

einmalig 
Euro 

jährlich 
Euro 

Fremdfinanzierung Senkung der Spesen 19  900 

Personal Bauhof – Personalreduzierung 23  40.000 

Ortsbildpflege Evaluierung der Pflegestandards 25  10.000 

Kindergarten Transport – Anpassung Elternbeitrag 34  7.000 

Schülerausspeisung Portionspreise – Anpassung der Tarife 36  5.000 

Freibad Anpassung der Tarife 40  3.000 

Feuerwehrwesen Senkung der Ausgaben 41  7.700 

Jugendtreff Anpassung der Öffnungszeiten 44  2.300 

Nahwärme Preisverhandlungen bzgl. Wärmepreis 48  3.600 

Summe  79.500 
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Schlussbemerkung 
Während der Prüfung konnte der Eindruck gewonnen werden, dass die Arbeiten am 
Gemeindeamt von den Bediensteten mit Sorgfalt wahrgenommen werden. Zur Prüfung 
benötigte Unterlagen konnten vollständig vorgelegt sowie erforderliche Auskünfte gegeben 
werden. 
 
Für die konstruktive Zusammenarbeit während der Prüfung wird den damit befassten 
Bediensteten der Marktgemeinde Frankenmarkt ein besonderer Dank ausgesprochen. 
 
In der am 13. Juni.2018 mit dem Bürgermeister sowie dem Amtsleiter und dem Leiter der 
Finanzabteilung der Marktgemeinde Frankenmarkt durchgeführten Schlussbesprechung 
wurde den Teilnehmern der gegenständliche Gebarungsprüfungsbericht mit den getroffenen 
Prüfungsfeststellungen zur Kenntnis gebracht. 
 
 
 
Linz, 20. Juni.2018 
 
 
Christa Raffelsberger 
 
 
Robert Pürmayr 


